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Grundbegriffe des Staatsrechts 
Ein Staat entsteht durch das Zusammenspiel von Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt 
(Organisation der Herrschaft). Zweck des Staates ist die Förderung des Gemeinwohls und der 
Schutz seiner Bürger. 
 
Staatsvolk 
Das Staatsvolk ist eine organisierte Gemeinschaft von Menschen, die den Staat bilden und 
durch das Band der Staatsangehörigkeit verbunden sind. 
Für die Staatsangehörigkeit gibt es zwei Prinzipien: 

·  Jus sanguinis = Abstammungsprinzip. Die Staatsangehörigkeit leitet sich von der 
Staatsangehörigkeit der Eltern ab. 

·  Jus soli = Territorialprinzip. Wer auf dem Gebiet des Staates geboren wurde, erhält 
auch die Staatsangehörigkeit, unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Eltern. 

 
Staatsgebiet 
Ein Staatsgebiet ist ein abgegrenzter Bereich der Erde, in dem das Staatsvolk sesshaft ist. 
 
 
Staatsgewalt 
Die Staatsgewalt ist die ursprüngliche, höchste und ausschließliche Herrschaftsgewalt, kraft 
derer der Staat die Macht hat zu herrschen. Sie erstreckt sich räumlich auf das gesamte 
Staatsgebiet, auf fast alle darin lebenden Personen und die eigenen Staatsangehörigen im 
Ausland. Die Ausübung der Staatsgewalt soll nach den Grundsätzen eines modernen Staates 
aufgeteilt werden in: 

·  Legislative: Gesetz gebende Gewalt 
·  Exekutive: ausführende Gewalt 
·  Judikative: richterliche Gewalt  

 
 
Ein Staat ist dann vorhanden, wenn mindestens drei Wesensmerkmale vorhanden sind: 
Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt 
 
 
 
Staatsformen 
Es gibt verschiedene Staatsformen. Man unterscheidet prinzipiell die Einherrschaft 
(Monarchie, Diktatur) von der Vielherrschaft ( Klassenherrschaft, Volksherrschaft).  
 
Einherrschaft 
Bei der Einherrschaft übt ein einzelner die Macht über das Volk aus. Die gebräuchlichsten 
Formen der Einherrschaft sind die Diktatur und die Monarchie. Bei der Diktatur wird die 
Macht selbst erobert, bei der Monarchie durch Erbfolge oder Wahl bestimmt. 
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Einherrschaft Vielherrschaft 
Diktatur 

·  Alleindiktatur 
Diktatur 

·  Parteidiktatur 
·  Militärdiktatur 

Monarchie 
·  absolute 
·  theokratische 
·  ständische 
·  konstitutionelle 
·  parlamentarische 

Aristokratie 

 Militärherrschaft 
 Volksherrschaft 

·  Präsidialsystem 
·  Parlamentarismus 

 
 
Vielherrschaft 
In den meisten Ländern herrschen Formen der Vielherrschaft. Meist versteht man darunter die 
Demokratie, bei der das Volk in seiner Gesamtheit die Macht ausübt. Ebenso kann aber die 
Vielherrschaft auch die Herrschaft eines Standes (Aristokratie), einer Partei oder auch einer 
gesellschaftlichen Gruppe (Militär) bedeuten, wobei hier aber die Übergänge zur Diktatur 
fließend sind. 
 
Formen der Demokratie (Volksherrschaft) 
Die Demokratie lässt sich untergliedern in eine: 

·  Parlamentarische Demokratie (Parlamentarismus): das Volk wählt eine 
Volksvertretung, die dann die Regierungsgewalt ausübt (z.B. Parlamente in 
Deutschland). 

·  Präsidialdemokratie: Das Volk wählt den Staatspräsidenten, der die 
Regierungsgewalt ausübt (z.B. Präsident in den USA). 

 
Der Begriff Republik bezeichnet einen demokratischen Staat. Bei der demokratischen 
Republik ist der Grundgedanke die Volksherrschaft, wonach alle Gewalt vom Volke ausgeht. 
Unter einer Nation versteht man die historisch bedingte Zusammengehörigkeit eines Volkes 
ohne Berücksichtigung von Verwaltungs- oder Organisationsformen. 
 
 
Bei der Volksherrschaft geht alle Gewalt vom Volke aus 
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Staatsform in Deutschland 
In Deutschland handelt es sich um eine parlamentarische repräsentative Demokratie als 
Regierungsform. Das Volk bestimmt in Wahlen seine Vertreter im Parlament, die dann das 
Volk repräsentieren. 
Die Bundesrepublik ist in Bund und Länder gegliedert, was man als Föderalismus 
bezeichnet. Die Bundesländer sind eigene Staaten, die ihre Hoheitsrechte und Zuständigkeiten 
besitzen. Sie haben sich bei Gründung der Bundesrepublik zu einem Bundesstaat zusammen-
geschlossen  und Hoheitsrechte abgegeben (z.B. Außenpolitik) 
Alles, was von den Ländern dem Bund im Grundgesetz zur alleinigen Gesetzgebung 
übertragen wurde, wird durch ihn geregelt. 
 
Föderalismus (lat. foedus = der Bund) ist der Zusammenschluss mehrerer 
Bundesländer, die eigene Staaten sind, zu einem neuen Gesamtstaat. 
 
Der Föderalismus ist eine länderteilige Regierungsform mit der demokratischen Gewalten-
teilung in Exekutive, Legislative und Judikative. 
Der Föderalismus soll den Machtmissbrauch einer zu starken Zentralgewalt verhindern. 
Andererseits ist aber auch die vielfältige Teilung der Staatsgewalt kosten- und zeitaufwändig. 
Entscheidungen in einem föderalistischen Regierungssystem bedürfen vor der 
Endabstimmung in den Parlamenten der Diskussion und Abstimmung in Ausschüssen und 
Gremien. Dies ist ein Verfahren, in dem auch drängende Beschlüsse und Entscheidungen sich 
häufig länger hinauszögern. 
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Das Grundgesetz 
Das Grundgesetz stellt die rechtliche Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland dar. Es 
regelt Aufgabe und Organisation des Staates, beschreibt das Verhältnis zwischen Staat und 
Bürgern und hat damit die Funktion einer Verfassung. 
Das Grundgesetz wurde am 23.05.1949 verkündet und trat am 24.05.1949 in Kraft und war 
ursprünglich als eine Art Übergangslösung bis zur Verabschiedung einer endgültigen 
Verfassung gedacht. Es hat aber nun auch Gültigkeit für das wiedervereinigte Deutschland 
und die neuen Bundesländer 
 
Das Grundgesetz wurde am 23.05.1949 verkündet und trat am 24.05.1949 in Kraft. Es 
stellt die rechtliche Grundordnung in Deutschland dar. 
 
Neben dem Grundgesetz als Verfassung des Staates gibt es auch noch eigene Verfassungen 
der Bundesländer, die überwiegend vor dem Grundgesetz in Kraft getreten sind. Das recht des 
Bundes  steht allerdings immer höher als das Recht der Länder.  
 
Bundesrecht bricht Landesrecht 
 
Aufbau des Grundgesetzes  
Das Grundgesetz gliedert sich in folgende Hauptabschnitte mit einer weiteren Unterteilung in 
insgesamt 146 Artikel: 

·  Präambel 
·  Grundrechte 
·  Bund und Länder 
·  Bundestag 
·  Bundesrat 
·  Gemeinsamer Ausschuss 
·  Bundespräsident 
·  Bundesregierung 
·  Gesetzgebung des Bundes 
·  Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwaltung 
·  Gemeinschaftsaufgaben 
·  Rechtsprechung 
·  Finanzwesen 
·  Verteidigungsfall 
·  Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
Grundrechte 
Grundrechte sind staatsrechtlich verbürgte Freiheits- und Unverletzlichkeitsrechte des 
Einzelnen. Grundrechte binden Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung. So darf z.B. 
kein Gesetz erlassen werden, dass gegen die Grundrechte verstößt. Die Grundrechte dienen 
zudem als Schutz des Einzelne gegenüber dem Staat. Die Grundrechte teilen sich auf in 
Bürger- und Menschenrechte. Bürgerrechte stehen nur deutschen Staatsbürgern zu, 
Menschenrechte gelten für jeden Menschen. Bürgerrechte sind insbesondere die 
demokratisch-politischen Rechte. 
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Bürgerrechte stehen nur Deutschen zu, Menschenrechte gelten für jeden Menschen. 
 
 
 
Einschränkung der Grundrechte 
Unter bestimmten Umständen können die Grundrechte eingeschränkt werden. Häufig 
betroffen sind z.B.: 

·  Recht auf freie Meinungsäußerung (z.B. Verbreitung von Hetzparolen) 
·  Pressefreiheit (z.B. Verletzung von Persönlichkeitsrechten) 
·  Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (z.B. nicht genehmigte Versammlungen) 
·  Asylrecht (z.B. bei kriminellen Handlungen der Asylanten) 
·  Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (z.B. Überwachung wegen einer Straftat) 

 
Ihre Schranken werden oftmals durch die Gesetze bestimmt (z.B. stopp). Die Ausübung eines 
Grundrechts erfährt immer dort seine Grenzen, wo es einen anderen in seinen Grundrechten 
verletzen würde.  
 
Grundrechte können bei Gefährdung Einzelner oder des Staates eingeschränkt werden. 
 
Für die Rechtsprechung bezüglich der Grundrechte ist auf Bundesebene das Bundes-
verfassungsgericht zuständig. 
 
 
Menschenrechte 
Menschenrechte sind angeborene und unantastbare Rechte und Freiheiten des Einzelnen, 
unabhängig von der Staatsform. 

·  Magna Charta (1215) altenglisches Grundgesetz 
·  UNO Menschenrechtsdeklaration (1948) 
·  Europäische Menschenrechtskonvention (1950) 
·  Teile der KSZE-Schlussakte von Helsinki (1975) 

 
Die rechte des Einzelnen dürfen nur dann angetastet werden, wenn durch den Einzelnen 
die Rechte anderer oder des Staates gefährdet werden. 
 
 
Grundpflichten 
Im Grundgesetz sind nicht nur die Grundrechte festgeschrieben, sondern auch bestimmte 
Pflichten. Unser Grundgesetz kennt allerdings nur wenige Grundpflichten der Staatsbürger. 
 

·  Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
·  Wehrpflicht 
·  Steuerpflicht 

 
Sozialpflichtigkeit besagt, das jeder sein Eigentum so zu verwenden hat, dass die 
Allgemeinheit nicht überdurchschnittlich belastet wird. 
 
Wehrpflicht gilt nur für Männer 
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Die Steuerpflicht beinhaltet, dass jeder zu den Staatsaufgaben seinen Anteil nach seinen 
Kräften beitragen muss. 
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Die Verfassungsorgane des Bundes und ihre Aufgaben 
 
Die Verfassungsorgane, auch Staatsorgane genannt, führen die Tätigkeit und 
Aufgaben der Bundesrepublik Deutschland aus. Zu den Verfassungsorganen 
zahlen der Bundespräsident, Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung und das 
Bundesverfassungsgericht. 
 
Die Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland 
Bundespräsident 
Als Staatsoberhaupt repräsentiert der Bundespräsident die Einheit des Staates. 
Das Grundgesetz stellt ihm machtpolitisch nur sehr schwache Mittel zur 
Verfügung und weist nur geringe Kompetenzen zu. 
Das Schloss Bellevue in Berlin ist der Sitz des Bundespräsidenten 
 
Verfassungs-Organe 
Bundes-Präsident 
 
Definition „Bundespräsident“ 
Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt und höchster Repräsentant der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Wahl des Bundespräsidenten 
Die Wahl des Bundespräsidenten erfolgt auf 5 Jahre durch die 
Bundesversammlung. Eine Wiederwahl ist nur einmal zulässig. 
Wählbar ist jeder Deutsche, der das 40. Lebensjahr vollendet hat, meist hat 
der Kandidat bereits im Vorfeld ein politisches Amt inne. 
 
Aufgaben des Bundespräsidenten 
�  Der Bundespräsident repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland nach 
aus en und innen. 
�  Er unterzeichnet Abschlüsse von Staatsverträgen im Namen des Bundes. 
�  Ihm fallen die Prüfung, Unterzeichnung und Verkündung der Bundesgesetze 
zu. 
�  Er ist zuständig für den Vorschlag, die Ernennung und Entlassung des 
Bundeskanzlers (faktisch ist er an Mehrheitsverhältnisse gebunden). 
�  Die Ernennung und Entlassung der Bundesminister auf Vorschlag des Kanzlers 
hin erfolgt ebenfalls durch den Bundespräsidenten. 
�  Er ernennt Bundesrichter, Bundesbeamte und Offiziere nach Vorschlagen der 
Regierung. 
�  Dem Bundespräsidenten alleine fallt das Recht zu, Begnadigungen 
auszusprechen, d. h. es wird auf die Vollstreckung eines staatlichen Urteils 
verzichtet. 
�  Ihm fallt die Aufgabe der Integration zu, so ist er bemüht, die Einheit des 
Gemeinwesens darzustellen. 
�  Er setzt sich für die Erhaltung des demokratischen Grundkonsenses ein. 
�  Der Bundespräsident tragt Sorge für die Funktionsfähigkeit der Demokratie im 
Staate. 
 
Arbeitsweise 
Er arbeitet fast ausschließlich mit dem Mittel der öffentlichen Rede und wendet 
sich damit an die Politiker und an das Volk. 
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Besonderheit 
Der Bundespräsident besitzt das Recht den Bundestag nach gescheiterter 
Vertrauensfrage des Bundeskanzlers oder der fehlenden Mehrheit bei der Wahl 
des Kanzlers aufzulosen. 
 
Bundesversammlung 
Die Bundesversammlung ist ein im Grundgesetz verankertes, nicht ständiges 
Verfassungsorgan, dessen einzige Aufgabe in der Wahl des 
Bundespräsidenten besteht, es ist daher ein reines Wahlgremium. 
 
Definition „Bundesversammlung“ 
„Die Bundesversammlung ist das Parlamentarische Organ, welches den 
Bundespräsidenten wählt [… ].“ 
 
Mitglieder der Bundersammlung 
Zu den Mitgliedern der Bundesversammlung zahlen alle Abgeordneten des 
Bundestages und die gleiche Anzahl von Landtagsabgeordneten, die von den 
Landtagen der Bundesländer gewählt werden. 
 
Aufgabe der Bundesversammlung 
Die Wahl des Bundespräsidenten ist die einzige Aufgabe der 
Bundesversammlung. Diese erfolgt durch die absolute Mehrheit und in 
geheimer Wahl. 
 
Arbeitsweise 
Die Mitglieder der Bundesversammlung treffen alle 5 Jahre zusammen, 
spätestens 30 Tage vor Ende der Amtszeit des Bundespräsidenten. 
 
Bundesrat 
Der Bundesrat ist ein selbstständiges Verfassungsorgan, dessen Mehrheit 
durch die Landesregierungen gebildet wird. Je nach parteipolitischen 
Konstellationen kann der Bundesrat Bundesregierung oder Opposition stärken 
oder schwächen. Dieser Gestaltungseinfluss lässt offen, welche Stellung der 
Bundesrat im Regierungssystem einnimmt. 
 
Definition „Bundesrat“ 
Der Bundesrat ist „eines der fünf obersten Bundesorgane, mittels dessen die 
Bundesländer an der Bundesgesetzgebung und -verwaltung mitwirken 
können.“ 
 
Gesetzliche Grundlage des Bundesrates 
�  Artikel 50 
Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung 
des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit. 
 
Stimmenverteilung im Bundesrat 
Für das Stimmgewicht der Länder ist die Einwohnerzahl 
entscheidend. 
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Mitglieder des Bundesrates 
Die Mitglieder des Bundesrates sind Abgeordnete der Landesregierungen. Je 
nach Bevölkerungszahl entsendet jedes Bundesland zwei bis sechs Vertreter. 
Zu diesen delegierten Vertretern zahlen häufig die Regierungschefs der 
Länder, die Minister für Bundesangelegenheiten, und weitere Fachminister. Die 
69 Mitglieder gehören dem Bundesrat solange an, wie sie Mitglieder der 
Landesregierungen sind. 
 
Aufgaben des Bundesrates 
�  Der Bundesrat nimmt die Interessen der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland war. 
�  Gesetzesinitiative: Der Bundesrat bringt Gesetzesentwürfe ein, die häufig eine 
Umsetzung der politischen Programme darstellen. 
�  Der Bundesrat wirkt bei der Gesetzgebung mit und nimmt zu 
Gesetzesvorlagen Stellung. Hierbei werden Interessen, Verwaltungs- und 
Praxiserfahrung der Länder eingebracht. 
�  Die Mitwirkung bei der Verwaltung des Bundes ist ein weiterer 
Aufgabenbereich. 
�  Dem Bundesrat fallt die Wahl der Hälfte der Richter des 
Bundesverfassungsgerichts zu. 
�  Er verfügt über die Kontrollfunktion gegenüber Bundesregierung und 
Bundestag, sowie über eine mögliche Korrektur ihrer Entscheidungen. 
 
Arbeitsweise 
Die Sitzungen finden in der Regel alle zwei bis vier Wochen statt. Die 
eigentliche Arbeit erfolgt in 16 Fachausschüssen (z. B. Wirtschaftsausschuss, 
Finanzausschuss, Ausschuss für Frauen und Jugend) mit einem Mitglied pro 
Bundesland, meist ist dies der zuständige Fachminister. Alle Stimmen eines 
Bundeslandes sind weisungsgebunden und können nur einheitlich abgegeben 
werden. Beschlüsse erfolgen durch die absolute Mehrheit. 
 
Besonderheit 
Der Präsident des Bundesrates ist der Vertreter des Bundespräsidenten und 
nimmt somit das zweithöchste Amt im Staat ein. Dieses Amt wechselt jährlich 
zwischen den Ministerpräsidenten und den regierenden Oberbürgermeister der 
Bundesländer vom einwohnerstärksten bis hin zum einwohnerschwächsten 
Bundesland. 
 
Bundestag 
Der Deutsche Bundestag ist das einzige Staatsorgan, welches durch direkte 
Wahlen vom Volk legitimiert wird. Dem Parlament fällt nach der im Grundgesetz 
verankerten Gewaltenteilung die Funktion der Legislative zu. Er gliedert sich in 
eine die Regierung unterstützende und ihr Gesetzgebungsprogramm 
verwirklichende parlamentarische Mehrheit sowie eine parlamentarische 
Minderheit, die als Opposition Alternativen zur Regierungspolitik anbietet sowie 
Kontrolle und Kritik ausübt. 
Der Sitz des Deutschen Bundestages ist das Reichstagsgebäude in Berlin. 
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Definition „Bundestag“ 
Der Bundestag ist das „Parlament der Bundesrepublik und das einzige aus 
unmittelbarer Wahl legitimierte Verfassungsorgan“.124 
Dem Bundestag gehören in der derzeitigen 15. Wahlperiode 598 
Bundestagsabgeordnete, auch Parlamentarier genannt, an. 
 
 
 
Gesetzliche Grundlage des Bundestags 
�  Artikel 20 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke im Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechung ausgeübt. 
 
Abgeordnete 
�  Die Wahl der Abgeordneten erfolgt auf vier Jahre (Legislaturperiode). 
�  Sie repräsentieren das Volk und die Vielzahl der Meinungen im Volk. 
�  Die Parlamentarier verfügen über ein freies Mandat. Sie sind daher nicht an 
Weisungen und Auftrage gebunden und sind ausschließlich ihrem Gewissen 
verantwortlich. 
�  Sie gelten als Vertreter des gesamten Volkes. 
�  Zum Schutz der Unabhängigkeit von Abgeordneten dienen folgende Rechte: 
> Idemnität 
Die Abgeordneten dürfen wegen ihres Abstimmungsverhaltens oder wegen 
Äußerungen im Bundestag nicht verfolgt oder belangt werden. 
> Immunität 
Eine gerichtliche Verfolgung ist nur mit Zustimmung des Bundestags möglich. 
> Zeugnisverweigerungsrecht 
Abgeordnete brauchen keine Auskünfte über Personen zu erteilen, von 
denen sie Informationen über einen vertraulichen Sachverhalt erhalten 
haben. 
�  Als Berufspolitiker beziehen Abgeordnete Diäten. Dies ist eine angemessene 
Entlohnung um die Unabhängigkeit von Spenden zu wahren. 
�  Bei einem Parteienwechsel erfolgt kein Verlust des Mandats. 
Fraktion 
�  Die Abgeordneten einer Partei im Bundestag bilden eine Fraktion, hierbei ist 
eine Mindestanzahl von 5 % aller gewählten Abgeordneten nötig. 
�  An der Spitze der Fraktion steht der Fraktionsvorsitzende. 
�  Die Fraktionen organisieren und steuern die Arbeit im Parlament. 
�  Bei Abstimmungen folgen die Fraktionsmitglieder in der Regel den Vorschlagen 
ihrer Sachverständigen. 
�  Die Abstimmungen werden durch die Fraktionsdisziplin geprägt, dabei ordnen 
sich die Abgeordneten freiwillig ihrer Fraktion unter. 
Ein Fraktionszwang ist nicht möglich, da dies dem Grundsatz des freien 
Mandats widerspricht. 
Ein Mandat ist der Auftrag bzw. das Amt eines Abgeordneten. 
 
Die Gliederung des Deutschen Bundestages 
Organe der Selbstverwaltung 
Präsident des Bundestages 
Der Präsident wird vom Bundestag gewählt, wobei das personelle 
Vorschlagsrecht bei der mitgliederstärksten Partei liegt. Er vertritt den 
Bundestag nach außen und übernimmt als Vorsitzender die Leitung des 
Bundestages. Er übernimmt die Aufgabe des Vorgesetzten der 
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Bundestagsverwaltung. 
Der Bundestagspräsident nimmt den dritthöchsten Rang im Staat ein, hinter 
dem Bundespräsidenten und dem Bundesratspräsidenten. 
 
 
 
Präsidium des Bundestages 
Der Bundestagspräsident bildet mit mehreren Vizepräsidenten das Präsidium. 
Das Präsidium unterstützt den Bundestagspräsidenten bei der Leitung der 
Bundestagssitzungen. Dabei können der Bundestagspräsident und seine 
Vizepräsidenten auf eine Reihe von Ordnungsmaßnahmen (z. B. von der Rüge 
bis hin zum Ausschluss aus der Sitzung) zurückgreifen. 
 
Ältestenrat 
Der Ältestenrat setzt sich aus Präsident, Vizepräsidenten und weiteren 
erfahrene Abgeordneten zusammen, die von ihrer Fraktion im Verhältnis ihrer 
Starke benannt werden, d. h. die größte Fraktion besetzt die meisten 
Positionen im Ältestenrat. 
Die Aufgabe des Ältestenrates ist es, den Bundestagspräsidenten bei der 
Führung der Geschäfte zu unterstützen. Er beschließt über innere 
Angelegenheiten des Parlaments und legt Termine und Tagesordnungen der 
Sitzungen fest. 
 
Aufgaben des Bundestages 
�  Wahlfunktion 
Die Bundestagsabgeordneten wählen den Bundeskanzlers und das Präsidium. 
Sie wirken an der Wahl der obersten Bundesrichter des 
Bundesverfassungsgerichtes mit. Die Bundestagsabgeordneten sind Mitglieder 
der Bundesversammlung und wählen somit den Bundespräsidenten. 
�  Gesetzgebungsfunktion 
Der Bund hat bei der Gesetzgebung Vorrecht. Vom Bundestag geht die 
Mehrzahl der Gesetzesinitiative zur Rahmengesetzgebung aus. 
�  Kontrollfunktion 
Der Bundestag kontrolliert die Regierung und die Verwaltung. Diese Aufgabe 
wird vor allem durch die Opposition wahrgenommen, da der Bundestag selbst 
keiner Aufsicht unterliegt. 
�  Willensbildungsfunktion 
Im Bundestag sollen wichtige politische Themen diskutiert und Konzepte zur 
Losung der Probleme entwickelt werden. Die unterschiedlichen Meinungen 
sollen in verständlichem Stil vorgetragen und Argumente für Entscheidungen 
erkennbar gemacht werden. 
�  Repräsentation 
Im Parlament sollen die unterschiedlichsten Ansichten und Interessen der 
Bürger zur Sprache kommen und in Entscheidungen miteinbezogen werden. 
Ein Rahmengesetz ist ein Gesetz, welches den Rahmen für einen rechtlichen Bereich vorgibt. 
 
Arbeitsweise 
Für den Bundestag als Ganzes gilt wie fu r die Fraktionen das Prinzip der 
Arbeitsteilung. 
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Arbeitsformen 
�  Das Plenum ist die Vollversammlung des Bundestages. Nur das Plenum kann 
rechtswirksame Beschlüsse fassen. 
�  Die eigentliche parlamentarische Arbeit wird in den Ausschüssen geleistet. 
Diese tagen in der Regel nicht öffentlich. 
�  In den regelmäßig stattfindenden Fragestunden haben die Abgeordneten die 
Möglichkeit, Auskünfte fordern zu können. 
�  Anfragen können von der Opposition genutzt werden, um von der Regierung 
Informationen über einen bestimmten Sachverhalt zu erlangen. 
�  Die Aktuellen Stunden dienen zur Erörterung von Themen, die besonders 
öffentliches Interesse wecken. 
�  Untersuchungsausschüsse werden zur Klarung Möglicher Fehlleistungen von 
Regierung und Verwaltung gebildet. 
�  In Enquete – Kommissionen arbeiten Abgeordnete und Fachleute gemeinsam. 
Ihre Aufgabe ist es, zu einem bestimmten Thema wichtige Informationen 
zusammenzutragen und Entscheidungen des Bundestages langfristig 
vorzubereiten. 
 
Bundesregierung 
Die Regierung bildet die Herrschaft der Führungsgruppe der jeweiligen 
parlamentarischen Mehrheit, die gleichsam aus dem Parlament austritt und die 
Stühle der Regierung besetzt. 
Das Grundgesetz setzt insgesamt einen weiten Rahmen für den Kanzler. Die 
Ausgestaltung hängt von bestimmten Konstellationen, Persönlichkeit und der 
politischen Gestaltungs- und Durchsetzungskraft der jeweiligen 
Regierungschefs, politische Problemlagen und gesellschaftliche Bedingungen 
ab. 
Definition „Bundesregierung“ 
Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den 
Bundesministern. Gemeinsam bilden sie das Kabinett und übernehmen die 
Aufgabe der politischen Führung. 
Sie soll den politischen Willen der parlamentarischen Mehrheit in der 
praktischen Politik umsetzen und die inneren Verhältnisse sowie die 
auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland gestalten. Hinzu 
kommt die Verantwortung für die Ausführung der Gesetze durch die 
Bundesbehörde. 
 
Gesetzliche Grundlagen der Bundesregierung 
�  Artikel 62 
Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den 
Bundesministern. 
�  Artikel 65 
Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die 
Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen 
Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung. über 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern entscheidet die 
Bundesregierung. Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der 
Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten 
Geschäftsordnung. 
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Regierungsbildung 
Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag 
gewählt. Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom 
Bundespräsidenten ernannt. In der politischen Praxis geht die 
Regierungsbildung der Wahl des Bundeskanzlers voraus. Der vorgesehene 
Regierungschef, bisher immer Führer der stärksten Partei, handelt zusammen 
mit den an der Regierung beteiligten Parteien das Regierungsprogramm aus 
und legt Anzahl und Zuständigkeitsbereiche der Bundesminister fest. 
Die politischen Leitlinien der neu gebildeten Regierung werden in einer 
Regierungserklärung festgehalten. 
Koalition 
Die Regierung setzt sich in der Regel aus mehreren Parteien zusammen, da es 
einer einzelnen Partei häufig nicht gelingt eine regierungsfähige oder stabile 
Mehrheit zu erlangen. 
Das Ziel des Zusammenschlusses zu einer Koalition ist die Bildung der 
Regierung. 
Aufgabenverteilung innerhalb der Regierung 
�  Der Bundeskanzler gibt den Rahmen und die Zuständigkeitsbereiche vor. 
�  Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ministern entscheidet die 
Bundesregierung als Kollegium durch Beschluss. 
�  Das Personalentscheidungsrecht innerhalb der Bundesregierung liegt beim 
Bundeskanzler. 
�  Bei Haushaltentscheidungen hat der Finanzminister den anderen Ministern 
gegenüber ein deutliches Vorrecht, auch innerhalb des Kabinetts nimmt er eine 
Vetoposition ein. 
�  Das Verfassungsressort (Innen- und Justizministerium) hat ebenso ein 
Einspruchsrecht, wenn ein Widerspruch gegen Gesetzesentwürfe oder 
geltendem Recht vorliegt. 
�  Der Bundeskanzler nimmt eine Kontrollfunktion ein, er hat das Recht und die 
Pflicht die Einhaltung der politischen Richtlinien zu überwachen. 
�  Dem Kanzler werden durch Ministerien, Bundeskanzleramt, Presse- und 
Informationsamt Informationen zugeteilt. 
 
Arbeitsgrundsätze einer Bundesregierung 
Für das Zusammenspiel innerhalb der Bundesregierung sieht das Grundgesetz 
folgende Arbeitsprinzipien vor, diese stehen nicht gleichrangig nebeneinander. 
�  Kanzlerprinzip 
Das Kanzlerprinzip sichert dem Regierungschef seine führende Stellung und 
billigt ihm das Kabinettbildungsrecht zu. Der Bundeskanzler ist in seiner 
Ministerwahl frei. 
Dem Kanzler werden generelle Weisungsrechte für die politische 
Programmentwicklung zugesprochen; er stellt allgemeine Grundsatze auf und 
kontrolliert deren Einhaltung. 
�  Ressortprinzip 
Jeder Bundesminister leitet seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter 
eigener Verantwortung. Dabei halt er sich an die für die gesamte 
Regierungspolitik festgelegten Richtlinien. Die Verantwortung der 
Bundesminister erfordert eine möglichst genaue Abgrenzung ihres 
Aufgabengebietes. 
�  Kabinett- oder Kollegialprinzip 
Das Kabinett ist ein Kollegium gleichberechtigter Minister. Bei 
Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Bundesregierung durch 
Mehrheitsbeschluss. Das Kabinett berät über alle wichtigen politischen Fragen, 
es kann jedoch den Regierungschef nicht überstimmen. 
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Bundeskanzler 
Im Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland hat der Kanzler eine 
herausragende Stellung, sie zeigt sich darin, dass 
�  der Bundeskanzler als einziges Regierungsmitglied vom Bundestag gewählt 
wird; 
�  er im Staat, nach Bundespräsident, Bundesratspräsident und 
Bundestagspräsident an vierter Stelle steht; 
�  er allein Adressat für die Vertrauensfrage ist, d. h. der Bundestag kann ihm das 
Vertrauen aussprechen oder ihn ablehnen und einen neuen Regierungschef 
wählen; 
�  er allein durch ein Misstrauensvotum zu stürzen ist, wobei dann auch alle 
Bundesminister ihr Amt verlieren; 
�  er allein das Recht hat, Minister zur Ernennung und Entlassung vorzuschlagen; 
�  er die Zahl der Minister und deren Zuständigkeitsbereiche festlegt; 
�  er die Richtlinien der Politik bestimmt und die alleinige Verantwortung tragt; 
�  er durch das Kanzlerprinzip die Leitung der Bundesregierung zugewiesen 
bekommt; 
�  er innerhalb des Kabinetts nicht von einer Mehrheit überstimmt werden kann. 
 
Bundesminister 
Dem Kabinett gehören 15 Bundesminister an (14 Ressortminister und der 
Kanzleramtsminister). In der Anzahl und den Zuständigkeitsbereichen spiegeln 
sich die Aufgaben eines Staates wieder. 
Unter den Ministerien gibt es sehr gros e und einflussreiche, wie beispielsweise 
Justiz-, Finanz-, Innen- Verteidigungs- und das Außenministerium. Es gibt 
jedoch auch kleinere Ministerien, welche in der Öffentlichkeit weniger 
wahrgenommen werden. In der Regel kommen die Minister aus dem Kreis der 
Bundestagsabgeordneten. Zur Unterstützung stehen ihnen Staatssekretäre zur 
Seite. Die Minister haben eine ziemlich freie Hand im Bezug auf die innere 
Ordnung ihrer Behörde und die Art der Aufgabenerfüllung. 
Ein Minister muss kein Experte in seinem Bereich sein, jedoch sind die 
Beamten, welche für den Minister arbeiten, Spezialisten dieses Gebietes. 
Den einzelnen Ministerien sind die obersten Bundesbehörden unterstellt, u. a. 
Bundesanstalt für Arbeit und Bundesgrenzschutz. 
 
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es derzeit 13 Ministerien: 
> Auswärtiges Amt 
> Bundesministerium des Innern 
> Bundesministerium der Finanzen 
> Bundesministerium der Justiz 
> Bundesministerium der Verteidigung 
> Bundesministerium für Bildung und Forschung 
> Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
> Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
> Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 
> Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
> Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
> Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
> Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
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Aufgaben der Bundesminister 
�  Einer der Hauptaufgaben ist die Formulierung von Gesetz- und 
Verordnungsentwürfen. 
�  Die Minister nehmen an der politischen Aufgabenplanung teil. 
�  Der Minister leitet das Ministerium, d. h. er bildet und verteilt Sachgebiete, ist 
für das Personal, die Geschäftsordnung und die Organisation im Haus 
zuständig. 
�  Der Minister setzt bestehende Gesetze in die Praxis um. 
 
Opposition 
Zur Opposition gehören die Bundestagsabgeordneten und Fraktionen, welche 
nicht die Regierung bilden oder stützen. 
Sie stellt das wirkungsvollste und wichtigste Gegengewicht gegen die staatliche 
Macht dar. Durch das Mit- und Gegeneinander von Regierung und Opposition 
entfaltet sich erst eine demokratische Partei. Die Opposition hat die Aufgabe, 
die Regierung zu kritisieren, zu kontrollieren und Alternativen anzubieten. 
 
�  Kritik 
Das Regierungsprogramm unterliegt der ständigen Kritik der Opposition. Diese 
Funktion wird nicht nur im Blick auf das Parlament wahrgenommen, sondern 
wendet sich an die Öffentlichkeit, um die nächste Wahl für sich zu entscheiden. 
�  Kontrolle 
Die Kontrolle erfolgt durch Anfragen und Untersuchungsausschüssen und 
wird zur Aufdeckung von Fehlern und Schwachen der Bundesregierung 
genutzt. 
�  Alternative 
Die Opposition kritisiert im Parlament die Maßnahmen der Regierung und stellt 
ein alternatives Programm vor, um die Wähler von sich zu überzeugen. 
Jede Opposition kann entscheiden, ob sie die Auseinandersetzung mit der 
Regierung sucht oder durch Zusammenarbeit Einfluss auf die Entscheidung 
nehmen will. 
In der politischen Praxis wechseln sich Phasen der Auseinandersetzung 
(Konfrontation) und der Zusammenarbeit (Kooperation) ab. 
 
Bundesverfassungsgericht 
Der Sitz der Obersten Richter des Verfassungsgerichtes ist in Karlsruhe. 
Das Bundesverfassungsgericht ist ein für sich bestehender Teil des 
Gewaltensystems und hat als Gericht nur die ihm vom Grundgesetz innerhalb 
dieses Systems zugewiesene Funktion der Rechtssprechung auszuüben. 
Durch seine Rechtssprechung wirkt das Bundesverfassungsgericht 
kontrollierend und damit machtbegrenzend sowie machtverteilend auf alle drei 
staatlichen Gewalten ein und wird dadurch zu einem bedeutenden Faktor im 
politischem System. Seine Legitimation erhält das Bundesverfassungsgericht 
aus dem Vorrang der Verfassung als einer dauerhaften, auf dem 
Grundkonsens des Gemeinwesens basierenden normativen Ordnung 
gegenüber aller festgesetzten staatlichen Gewalt. 
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Definition „Bundesverfassungsgericht“ 
Das Bundesverfassungsgericht ist ein „von allen übrigen Verfassungsorganen 
unabhängiger und selbstständiger Gerichtshof des Bundes in der 
Bundesrepublik (Sitz: Karlsruhe). Seine Entscheidungen sind für alle 
Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, ebenso wie alle Gerichte und 
Behörden verbindlich. 
Das Bundesverfassungsgericht gilt als die wichtigste rechtliche Kontrollinstanz 
der staatlichen Gewalt, wofür ihre Unabhängigkeit ein unverzichtbarer 
Bestandteil ist“. 
 
Gesetzliche Grundlage des Bundesverfassungsgerichtes 
�  § 1, Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
(1) Das Bundesverfassungsgericht ist ein allen übrigen Verfassungsorganen 
gegenüber selbstständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes. 
Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes 
�  Das Bundesverfassungsgericht ist Hüter der Verfassung und hat in erster 
Linie die Aufgabe die Verfassung zu schützen. 
�  Es kontrolliert die vom Grundgesetz vorgegebenen Schranken und unterbindet 
Verstöße und hindert den Staat, die Prinzipien des Rechtsstaates zu verletzen. 
�  Das Bundesverfassungsgericht legt das Grundgesetz rechtsverbindlich aus, 
da die Verfassung nur allgemein formulierte und grundsätzliche Regeln 
enthalt. 
�  Der oberste Gerichtshof hat das Bestreben, den sozialen Rechtsstaat für den 
Bürger zur Wirklichkeit werden zu lassen. 
Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichtes 
Das Bundesverfassungsgericht wird nur auf Antrag tätig, d. h. es muss von 
einer Institution oder Person angerufen werden. Seine Zuständigkeit ist in 
verschiedenen Artikeln des Grundgesetzes geregelt. Gegen die Urteile des 
höchsten deutschen Gerichtes gibt es keine Einspruchsmöglichkeit. 
�  Verfassungsbeschwerde 
Mit einer Verfassungsbeschwerde kann sich jeder Bürger an das 
Bundesverfassungsgericht wenden, wenn er sich durch Gesetzgebung, 
Verwaltungsentscheidungen und Rechtssprechung in seinen Grundrechten 
verletzt fühlt. 
Eine Verfassungsbeschwerde ist dann zulässig, wenn der Rechtsweg über die 
Gerichte erschöpft ist. 
�  Verfassungsstreitigkeiten 
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Streitigkeiten zwischen den 
obersten Bundesorganen, über Streitigkeiten zwischen Bund und Länder sowie 
zwischen den einzelnen Ländern. 
Ursache können die Auslegung des Grundgesetzes bzw. Streit über Recht und 
Pflichten der genannten Organe sein. 
 
�  Normenkontrollverfahren 
Der oberste Gerichtshof übt in Form der Normenkontrolle eine Kontrollfunktion 
gegenüber dem Gesetzgeber aus. 
Bei Normenkontrollen überprüft das Bundesverfassungsgericht die konkrete 
Entstehung eines Gesetzes, den Inhalt des Gesetzes und die Vereinbarkeit mit 
bereits bestehendem Recht. 
�  Anklageverfahren 
Der Oberste Gerichtshof prüft die Verfassungswidrigkeit von Parteien und kann 
durch das Urteil über ein Parteienverbot entscheiden. 
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Organisation 
Das Bundesverfassungsgericht ist in zwei Senaten mit je 8 Richtern organisiert. 
Die Richter jedes Senats werden je zur Hälfte durch einen Wahlausschuss des 
Bundestages und vom Bundesrat jeweils mit 2/3 Mehrheit gewählt. 
Die Senate teilen sich in Grundrechtsenat und Staatsrechtsenat, beide 
stehen gleichwertig nebeneinander. 
 
 
 
 
Richter des Bundesverfassungsgerichtes 
Die Amtszeit der Richter beträgt 12 Jahre, eine Wiederwahl ist nicht möglich. 
Die Richter des Bundesverfassungsgerichts gehen spätestens mit 68 Jahren in 
den Ruhestand. 
Bei der Wahl der Richter spielen parteipolitische Erwartungen und Neigungen 
eine nicht unbedeutsame Rolle. Die Richter zeichnen sich jedoch nicht durch 
ihre politischen Einstellungen, sondern durch ihre hohe fachliche Qualifikation 
aus. 
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Bundestag 

Zusammenfassung: 

Der Bundestag ist das vom Volk direkt gewählte Parlament, die Volksvertretung. 
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Aufgaben 

Der Bundestag spielt die zentrale Rolle bei der Gesetzgebung des Bundes (zum Beispiel Art. 
77 I GG), ferner kontrolliert er die Regierung (zum Beispiel Zitierungsrecht, Art. 43 I GG 
oder das Interpellationsrecht). 

Er wirkt außerdem bei der Bestellung anderer Bundesorgane mit (zum Beispiel Art. 94 I S 2 
GG), kontrolliert über das Haushaltsgesetz in hohem Maße die Finanzen des Bundes und hat 
in den Angelegenheiten der Europäischen Union (EU) nach Art. 23 GG ein Mitwirkungsrecht. 

Wahlen zum Bundestag 

Wahlrecht (Art. 38 II GG) 

Artikel 38 II 

Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter 
erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 
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Das Wahlrecht aus Art. 38 II GG umfasst das aktive und das passive Wahlrecht:  

aktives Wahlrecht Recht zu wählen 

Voraussetzungen hierfür: 

·  deutsche Staatsangehörigkeit 
·  Vollendung des 18 Lebensjahres 
·  seit mindestens 3 Monaten im Bundesgebiet wohnhaft (oder in einem der 

Mitgliedsstaaten des Europarats oder nicht länger als 25 Jahre in einem anderen Staat 
lebend, wenn man jeweils vorher mindestens 3 Monate im Bundesgebiet gewohnt hat 
oder als Angehöriger des öffentlichen Dienstes auf Anordnung des Dienstherrn im 
Ausland ist) 

keine Aberkennung des Wahlrechts, zum Beispiel Aufgrund der Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus  

passives Wahlrecht Recht gewählt zu werden 

Wahlgrundsätze (Art. 38 I GG) 

Artikel 38 I 

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 

Das Grundgesetz legt fest, dass die Bundestagswahl die folgenden fünf Grundsätze erfüllen 
muss:  

Allgemein: Alle Bürger wählen (mit Ausnahmen aus sachlichen Gründen: zum Beispiel 
Mindestwahlalter, Entmündigte).  

Frei: Verbot jeden Drucks von privater und öffentlicher Seite in Richtung auf eine bestimmte 
Stimmabgabe (daher zum Beispiel Verbot der Wahlpropaganda direkt im 
Abstimmungsraum).  

Geheim: Die einzelne Stimme darf nicht dem einzelnen Wähler zuzuordnen sein.  

Gleich: Jeder Wähler hat die gleiche Anzahl Stimmen und die Stimmen zählen gleichviel 
(Verbot von Klassenwahlrecht, Stimmengewichtung nach Steueraufkommen oder 
Grundbesitz und ähnlichem)  

Unmittelbar: Direkt, ohne Zwischenschaltung von Wahlmännern / - frauen. 

Wenn diese Grundsätze, die eine direkte Folge des Verfassungsgrundsatzes Demokratie sind, 
verletzt werden, ist die Wahl ungültig, außer, wenn das Wahlergebnis durch die Verletzung 
nicht verfälscht worden sein kann. Die Wahlprüfung wird nach Art. 41 GG durch den 
Bundestag durchgeführt. 
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Die Wahl zum Bundestag (personalisierte Verhältniswahl) 

 

Das genaue Wahlverfahren der Bundestagswahl wird nicht im Grundgesetz, sondern im 
Bundeswahlgesetz (BWG) geregelt. 

Die Wahl zum Bundestag ist ein kombiniertes Wahlsystem aus Mehrheits- und 
Verhältniswahl, wobei das Schwergewicht auf der Verhältniswahl liegt. 

Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählt er einen Kandidaten seines 
Wahlkreises (Mehrheitswahl), mit der Zweitstimme wählt er die Landesliste einer Partei 
(Verhältniswahl) (§ 4 BWG). 

 

Für die Mehrheitswahl (Erststimme) wird das Gebiet der Bundesrepublik in Wahlkreise mit in 
etwa gleicher Wähleranzahl eingeteilt. Die Anzahl der Wahlkreise (299) entspricht der Hälfte 
der gesetzlichen Sitzanzahl (598 Sitze) im Bundestag. Gewählt ist der Kandidat, der in einem 
Wahlkreis die meisten Stimmen erhält (Direktmandat). 

Bei der Verhältniswahl (Zweitstimme) sind alle Kandidaten einer Partei auf der Landesliste in 
einer von der Partei festgelegten, für den Wähler unveränderlichen Reihenfolge aufgeführt. Je 
höher der Listenplatz, desto wahrscheinlicher ist ein Kandidat erfolgreich. 
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Die Sitzverteilung 

Die Verteilung der Sitze auf die Parteien (§ 6 BWG) 

Grundsätzlich erhält eine Partei so viele Sitze wie ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustehen. 
Erhält eine Partei zum Beispiel 30,5 % der Zweitstimmen, dann erhält sie auch 30,5 % der 
Sitze. Da halbe Sitze nicht zu vergeben sind, müssen die Stimmenanteile in einem eigenen 
Verfahren in die Sitzverteilung umgerechnet werden. 

Dieses Verfahren heißt Hare-Niemeyer-Verfahren. Dabei wird in einem ersten Schritt für jede 
an der Wahl beteiligte Partei die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze mit der Gesamtzahl der 
Zweitstimmen der einzelnen Partei multipliziert und das daraus resultierende Produkt durch 
die Gesamtzahl der Zweitstimmen aller Parteien dividiert: 

Sitze im Parlament x Stimmen einer Partei / Gesamtanzahl aller Stimmen = Wert für eine 
Partei 

Nun erhält im zweiten Schritt jede Partei so viele Sitze wie die ganzen Zahlen (Zahlen vor 
dem Komma) aus dieser Berechnung ergeben. 

Falls dann noch weitere Sitze zu verteilen sind, werden diese in einem dritten Schritt in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile (Zahlen nach dem Komma) an die Parteien 
vergeben. 

Bei der Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer werden nur die Parteien berücksichtigt, die 
mindestens 5 % aller gültigen Zweitstimmen oder mindestens 3 Direktmandate (gewonnene 
Wahlkreise) erreicht haben oder die eine nationale Minderheit vertreten („5 % - Hürde”) . 

Danach wird ermittelt, wie sich die Gesamtanzahl der Sitze einer Partei auf die einzelnen 
Landeslisten der Partei verteilt (Verhältnis der Zweitstimmen pro Land entspricht dem 
Verhältnis der Sitze pro Land [Hare-Niemeyer, § 7 BWG]). 

Die Besetzung der Sitze mit Personen 

Nachdem nun feststeht, wie viele Sitze die einzelnen Parteien in den verschiedenen 
Bundesländern erhalten, werden diese Sitze in einem ersten Schritt mit den Wahlkreissiegern 
besetzt. 

In einem zweiten Schritt werden die übrigen Sitze an die Landeslistenkandidaten (in der 
nummerierten aufsteigenden Reihenfolge) vergeben. 
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Überhangmandate 

Wenn eine Partei auf Landesebene mehr Wahlkreise gewonnen hat als ihr eigentlich 
Gesamtsitze aufgrund der erreichten Zweitstimmen zustehen würden, dann bleiben ihr diese 
zusätzlichen Direktmandate als Überhangmandate alle erhalten. 

 

Entsprechend erhöht sich die Anzahl der Abgeordneten für die Dauer der Legislaturperiode 
des gewählten Bundestages (Neue Anzahl = Gesetzliche Anzahl [598] + Überhangmandate). 

Beispiel: 

Eine Partei erringt nach Zweitstimmen im Land Baden-Württemberg 20 Sitze und gewinnt 
gleichzeitig mit den Erststimmen 22 Wahlkreise (Direktmandate). Dann erhält die Partei 
insgesamt 22 Sitze, 2 davon sind Überhangmandate. Die Gesamtanzahl der Parlamentssitze 
wird um 2 erhöht. 

Legislaturperiode (Art. 39 I GG) 

Die Legislaturperiode ist die Zeitdauer, für die der Bundestag gewählt wird. Sie beträgt 4 
Jahre. 

Rechtstellung der Abgeordneten (Art. 38 I S 2, 46, 47, 48 GG) 

Grundsatz 

Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge oder Weisungen sind sie 
nicht gebunden und nur ihrem Gewissen verantwortlich (Art. 38 I S 2 GG) (unabhängiges 
oder freies Mandat). 

Auf ein freies Mandat ist kein legaler Zugriff möglich. Ein Abgeordneter kann daher nicht zu 
einer Niederlegung seines Mandats gezwungen oder abberufen werden. Auch kann er nicht zu 
einer bestimmten Mandatsausübung zum Beispiel zu einem bestimmten 
Abstimmungsverhalten gezwungen werden („Fraktionszwang”). Eine freiwillige Festlegung 
auf ein bestimmtes Abstimmungsverhalten („Fraktionsdisziplin”) ist jedoch zulässig. 

Einzelne Rechte der Abgeordneten 

·  Indemnität 

Rede- und Abstimmungsfreiheit für Abgeordnete im Bundestag und in Ausschuss- oder 
Fraktionssitzungen. Das heißt, ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit (also auch dann, wenn er 
kein Abgeordneter mehr ist) für sein Rede- und Abstimmungsverhalten im Bundestag oder 
den Ausschüssen zur Verantwortung gezogen werden. Einzige Ausnahme: verleumderische 
Beleidigungen, Art. 46 I GG. 
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·  Immunität 

Schutz vor Strafverfolgung (Strafgesetzbuch!, nicht Ordnungswidrigkeiten und 
Disziplinarverfahren) während des Mandats, Strafverfolgung nur mit Genehmigung des 
Bundestages, Art. 46 II GG) Ausnahme: Beim Ertappen auf frischer Tat beziehungsweise Im 
Laufe des folgenden Tages. 

 

 

Artikel 46 

(1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer 
Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder 
dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. 
Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. 

(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmigung 
des Bundestages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, dass er bei 
Begehung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird. 

(3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen Beschränkung der 
persönlichen Freiheit eines Abgeordneten oder zur Einleitung eines Verfahrens gegen einen 
Abgeordneten gemäß Artikel 18 erforderlich. 

(4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen einen Abgeordneten, 
jede Haft und jede sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des 
Bundestages auszusetzen. 

·  Anspruch auf Urlaub zur Vorbereitung der Wahl 
·  Kündigung / Entlassung wegen Übernahme des Abgeordnetenamts ist unzulässig 
·  Anspruch auf angemessene Entschädigung (Diäten) 
·  Recht auf freie Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel 
·  Zeugnisverweigerungsrecht 

 

 

 

 

 

 



Berufs- und Gesetzeskunde 
 

September 2008 

26 

Gesetzgebung 

 
Weg der Gesetzgebung 
© DBT/Karl-Heinz Döring 
 
 

Die Gesetzgebung ist in der Bundesrepublik Deutschland die Aufgabe der Parlamente; der 
Deutsche Bundestag ist somit das wichtigste Organ der Legislative. Er beschließt - unter 
Beteiligung des Bundesrates - alle Gesetze, die in den Kompetenzbereich des Bundes fallen. 

Die Abgeordneten und Fraktionen des Bundestages können - genau wie der Bundesrat und die 
Bundesregierung - neue oder überarbeitete Gesetze als Entwürfe in den Bundestag einbringen. 
Hier findet dann nach einem genau festgelegten Ablauf die Debatte, Beratung und 
Abstimmung über den Gesetzentwurf statt. 

Da die Länder im föderalen Staatssystem einen wesentlichen Anteil an der Staatsgewalt 
haben, ist der Bundesrat auch am Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Er bekommt alle Gesetze 
zur Abstimmung vorgelegt und kann - abhängig von der Art des Gesetzes - einen Entwurf 
sogar scheitern lassen. 
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Weg der Gesetzgebung 
  

Am Anfang steht der Entwurf 

Gesetze bestimmen das Miteinander von Menschen. Sie sind allgemeine und für das ganze 
Volk verbindliche Regeln. Deshalb werden sie auch in der wichtigsten deutschen 
Volksvertretung debattiert und beschlossen: dem Deutschen Bundestag. 

Entwürfe für neue Gesetze können aber nicht nur von den Bundestagsabgeordneten kommen. 
Auch die Bundesregierung und der Bundesrat haben das Recht, Gesetzentwürfe in den 
Bundestag einzubringen. 

Die meisten Entwürfe beziehungsweise Vorlagen erarbeitet die Bundesregierung. Sie hat als 
zentrale steuernde Ebene die meisten Erfahrungen mit der Umsetzung und erfährt direkt, wo 
in der Praxis Bedarf an neuen gesetzlichen Regelungen besteht. 

  

Initiativen von Bundesregierung oder Bundesrat 

Wenn die Bundesregierung ein Gesetz ändern oder einführen möchte, muss die 
Bundeskanzlerin den Gesetzentwurf zunächst dem Bundesrat zuleiten. 

Der Bundesrat hat dann in der Regel sechs Wochen Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben, 
zu der sich die Regierung wiederum schriftlich äußern kann. Danach leitet die 
Bundeskanzlerin den Entwurf mit der Stellungnahme an den Bundestag weiter. Eine 
Ausnahme von diesem Ablauf bildet das Haushaltsgesetz: Hier werden Gesetzentwürfe 
zugleich an Bundesrat und Bundestag gesendet. 

Für Gesetzesinitiativen des Bundesrates gilt ein ähnliches Verfahren. Nachdem die Mehrheit 
der Bundesratsmitglieder sich für einen Gesetzentwurf entschieden hat, geht der Entwurf 
zunächst an die Bundesregierung. Sie versieht ihn innerhalb von regelmäßig sechs Wochen 
mit einer Stellungnahme und leitet ihn dann dem Bundestag zu. 

  

Initiativen aus der Mitte des Parlaments  

Gesetzentwürfe können auch von Abgeordneten initiiert werden: entweder von mindestens 
einer Fraktion oder von mindestens fünf Prozent der Mitglieder des Bundestages - das 
entspricht zurzeit 31 Abgeordneten. 

Solche Entwürfe müssen nicht erst dem Bundesrat vorgelegt werden. Deshalb bringt die 
Regierung besonders eilbedürftige Gesetzentwürfe über ihre Bundestagsfraktionen ein. 
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Verteilung der Drucksache 

Bevor ein Gesetzentwurf im Bundestag beraten werden kann, muss er zunächst dem 
Bundestagspräsidenten zugeleitet und von der Verwaltung registriert und gedruckt werden. 

Als Bundestags-Drucksache wird er dann an alle Mitglieder des Bundestages, des 
Bundesrates und an die Bundesministerien verteilt. 

Sobald der Gesetzentwurf auf der Tagesordnung des Plenums steht, hat er den ersten Teil 
seines Weges geschafft: Er steht nun vor seinem öffentlichen und offiziellen Auftritt im 
Bundestag. 

  

Drei Lesungen im Plenum 

In der Regel durchlaufen Gesetzentwürfe im Plenum des Bundestages drei Beratungen - die 
so genannten Lesungen. 

In der ersten Lesung findet eine Aussprache statt, wenn sie im Ältestenrat vereinbart oder von 
mindestens fünf Prozent der Abgeordneten verlangt wird. Dies geschieht meist bei besonders 
umstrittenen oder für die Öffentlichkeit interessanten Gesetzgebungsvorhaben. 

Vorrangiges Ziel der ersten Lesung ist es, auf Basis der Empfehlungen des Ältestenrates einen 
oder mehrere Ausschüsse zu bestimmen, die sich mit dem Gesetzentwurf fachlich 
auseinandersetzen und ihn für die zweite Lesung vorbereiten. 

Werden mehrere Ausschüsse bestimmt, so erhält ein Ausschuss die Federführung. Er ist somit 
verantwortlich für den Fortgang des Verfahrens. Die anderen Ausschüsse haben mitberatende 
Funktion. 

  

Arbeit in den Ausschüssen 

Die Detailarbeit der Gesetzgebung findet in den ständigen Ausschüssen statt, die mit 
Abgeordneten aller Fraktionen besetzt sind. Die Ausschussmitglieder arbeiten sich in die 
Materie ein und beraten sich in Sitzungen. Sie können auch Interessenvertreter und Experten 
zu öffentlichen Anhörungen einladen. 

Parallel zur Ausschussarbeit bilden die Fraktionen Arbeitsgruppen und Arbeitskreise, in 
denen sie ihre eigenen Positionen fachlich erarbeiten und definieren. 

In den Ausschüssen werden nicht selten Brücken zwischen den Fraktionen gebaut. Im 
Zusammenspiel von Regierungs- und Oppositionsfraktionen werden die meisten 
Gesetzentwürfe mehr oder weniger stark überarbeitet. 

Nach Abschluss der Beratungen legt der federführende Ausschuss dem Plenum einen Bericht 
über den Verlauf und die Ergebnisse der Beratungen vor. Seine Beschlussempfehlungen sind 
die Grundlage für die nun folgende zweite Lesung im Plenum. 
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Aussprache in der zweiten Lesung 

Vor der zweiten Lesung haben alle Abgeordneten die veröffentlichte Beschlussempfehlung in 
gedruckter Form erhalten. So sind sie für die Aussprache gut vorbereitet. Außerdem haben die 
Fraktionen zuvor in internen Sitzungen ihre Position noch einmal abgestimmt. Denn in der 
öffentlichen zweiten Sitzung ist es wichtig, Geschlossenheit zu demonstrieren. 

Nach der allgemeinen Aussprache können alle Bestimmungen des Gesetzentwurfs einzeln 
aufgerufen werden. In der Regel wird aber direkt über den gesamten Gesetzentwurf 
abgestimmt. 

Jedes Mitglied des Parlaments kann Änderungsanträge stellen, die dann im Plenum direkt 
behandelt werden. Beschließt das Plenum Änderungen, muss die neue Fassung des 
Gesetzentwurfs zunächst gedruckt und verteilt werden. Mit der Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder kann dieses Verfahren jedoch abgekürzt werden. Dann 
kann unmittelbar die dritte Lesung beginnen. 

  

Abstimmung in der dritten Lesung 

In der dritten Lesung findet eine erneute Aussprache nur dann statt, wenn dies von einer 
Fraktion oder von mindestens fünf Prozent der Abgeordneten verlangt wird. 

Auch Änderungsanträge sind nun nicht mehr von einzelnen Abgeordneten, sondern nur noch 
von Fraktionen oder fünf Prozent der Mitglieder des Bundestages und auch nur zu 
Änderungen aus der zweiten Lesung zulässig. 

Am Ende der dritten Lesung erfolgt die Schlussabstimmung. Auf die Frage des 
Bundestagspräsidenten nach Zustimmung, Gegenstimmen und Enthaltungen erheben sich die 
Abgeordneten von ihren Plätzen. 

Hat der Gesetzentwurf die notwendige Mehrheit im Bundestag gefunden, wird er als Gesetz 
dem Bundesrat zugeleitet. 
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Zustimmung des Bundesrates 

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei jedem Gesetz mit. Ihre Mitwirkungsrechte sind 
dabei genau festgelegt. 

Der Bundesrat kann keine Änderungen an dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz 
vornehmen. Stimmt er dem Gesetz aber nicht zu, so kann er den Vermittlungsausschuss 
anrufen. Im Vermittlungsausschuss sitzen in gleicher Anzahl Mitglieder des Bundestages und 
des Bundesrates. 

Bei Zustimmungsgesetzen ist die Zustimmung des Bundesrates zwingend erforderlich. Das 
sind zum Beispiel Gesetze, die die Finanzen und Verwaltungszuständigkeit der Länder 
betreffen. Zustimmungsbedürftig sind insbesondere verfassungsändernde Gesetze im Sinne 
des Artikel 79 Absatz 2 des Grundgesetzes. 

Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundestag ein Gesetz auch dann in Kraft treten lassen, wenn 
es im Vermittlungsausschuss zu keiner Einigung gekommen ist. Dazu ist aber in einer 
erneuten Abstimmung im Bundestag eine absolute Mehrheit erforderlich. 

  

In-Kraft-Treten des Gesetzes 

Nachdem der Gesetzentwurf den Bundestag und den Bundesrat passiert hat, muss er noch 
weitere Stationen durchlaufen, um als Gesetz in Kraft zu treten. 

Das beschlossene Gesetz wird zunächst gedruckt und der Bundeskanzlerin sowie dem 
zuständigen Fachminister zur Gegenzeichnung zugeleitet. 

Anschließend erhält der Bundespräsident das Gesetz zur Ausfertigung. Er prüft, ob es 
verfassungsgemäß zu Stande gekommen ist und nicht inhaltlich offenkundig gegen das 
Grundgesetz verstößt. Danach unterschreibt er es und lässt es im Bundesgesetzblatt 
veröffentlichen. 

Damit ist das Gesetz verkündet. Ist kein besonderes Datum des In-Kraft-Tretens im Gesetz 
genannt, gilt es automatisch ab dem 14. Tag nach der Ausgabe des Bundesgesetzblattes. 
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Vermittlungsverfahren 
Einsatz des Vermittlungsausschusses  

Der Vermittlungsausschuss ist ein aus Bundestag und Bundesrat paritätisch gebildetes 
Gremium: Er besteht aus 16 Mitgliedern des Bundestages und 16 Mitgliedern des 
Bundesrates. 

Die Vertreter des Bundestages werden entsprechend der Stärke der Fraktionen bestimmt. Für 
den Bundesrat entsendet jedes Land einen Vertreter. Die Mitglieder sind in ihren 
Entscheidungen völlig frei und an keinerlei Weisungen gebunden. 

Für die Vergangenheit - und wohl auch für die Zukunft - gilt: Unterschiedliche politische 
Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat führen dazu, dass der Vermittlungsausschuss 
häufiger tätig wird. 

  

Gemeinsame Suche nach Kompromissen 

Die Erfahrungen belegen aber auch: Nur in einem Bruchteil der Fälle, in denen der Ausschuss 
angerufen worden ist, sind die Gesetzesvorlagen am Ende gescheitert. Meist hat es, wenn 
auch manchmal erst nach langen Verhandlungen, einen Kompromiss gegeben, bei dem beide 
Seiten sich wechselseitig entgegengekommen sind. 

Genau das ist Sinn und Zweck des Vermittlungsverfahrens: das betreffende Gesetz so zu 
modifizieren, dass Bundestag und Bundesrat der umgearbeiteten Fassung gleichermaßen 
zustimmen können. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist der "Einigungsvorschlag" des 
Vermittlungsausschusses an Bundestag und Bundesrat. 

Mit dem Vermittlungsausschuss stellt die Verfassung also ein Gremium zur Verfügung, mit 
dem die Gefahr eines Stillstands der Gesetzgebung wirksam begrenzt wird. In der Praxis 
wirkt der Ausschuss als Kompromissschmiede zwischen Bundestag und Bundesrat. 

 
Varianten im Vermittlungsverfahren  

Für den Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses gibt es drei Möglichkeiten: die 
Aufhebung, die Änderung oder die unveränderte Bestätigung des ursprünglichen 
Gesetzbeschlusses. 

In den beiden ersten Fällen muss darüber zunächst wieder der Bundestag beschließen: Stimmt 
er der Aufhebung zu, ist das Gesetzgebungsverfahren gescheitert. Stimmt er den 
vorgeschlagenen Änderungen zu, geht das Gesetz erneut an den Bundesrat. 

Schlägt der Vermittlungsausschuss eine Bestätigung des Gesetzbeschlusses vor, geht das 
Gesetz wieder an den Bundesrat: Stimmt dieser zu, kann das Gesetz in Kraft treten; lehnt er 
ab, kommt es darauf an, ob es sich um ein Zustimmungsgesetz oder ein Einspruchsgesetz 
handelt. 
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Einspruchs- und Zustimmungsgesetze 

Einen Einspruch kann der Bundestag mit entsprechender Mehrheit zurückweisen. Bei 
Zustimmungsgesetzen hingegen ist das Vorhaben gescheitert, wenn der Bundesrat seine 
Zustimmung verweigert. 

Allerdings: Auch Bundestag und Bundesregierung können in diesem Fall ihrerseits den 
Vermittlungsausschuss anrufen und damit das Vermittlungsverfahren erneut in Gang bringen. 

Der Artikel 77 des Grundgesetzes, der alle in diesem Zusammenhang maßgeblichen 
Bestimmungen enthält, unterstreicht damit das politische Konsensprinzip unserer Verfassung: 
Übereinkunft auf der Grundlage gegenseitiger Zugeständnisse statt wechselseitiger 
Konfrontation, Blockade und Lähmung der Politik. 

 

Gesetzgebungszuständigkeiten von Bund 
und Ländern 
Bundesstaatsprinzip  

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat, der aus einem Gesamtstaat (Bund) und 
16 Gliedstaaten (Länder) besteht. Ein Wesensmerkmal der bundesstaatlichen Ordnung 
(Föderalismus) besteht darin, dass sowohl der Bund als auch die Länder eigene Staatsgewalt 
besitzen und damit Gesetze erlassen können. Man spricht dann von Bundes- beziehungsweise 
Landesrecht. Nach Artikel 30 Grundgesetz (GG) ist Gesetzgebung grundsätzlich Sache der 
Länder. Der Bund darf nur tätig werden, wenn das Grundgesetz es ausdrücklich vorschreibt 
(Artikel 70 ff. GG). Tatsächlich liegen jedoch die meisten Gesetzgebungszuständigkeiten 
beim Bund. 

Es gibt laut Grundgesetz zwei Arten von Zuständigkeiten des Bundes für die Gesetzgebung: 
die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit: 

  

Ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit 

Ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit meint, dass der Bund das alleinige Recht hat, 
Gesetze zu erlassen. Die Länder haben in diesem Fall die Befugnis zur Gesetzgebung nur, 
wenn sie hierzu durch ein Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt sind (Artikel 71 GG). 

Das Staatsangehörigkeitsrecht, das Waffen- und Sprengstoffrecht oder die Erzeugung und 
Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken sind Beispiele für Bereiche, in denen der 
Bund die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit hat. Die Bereiche der ausschließlichen 
Gesetzgebung sind vor allem im Artikel 73 GG aufgeführt. 
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Konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit 

Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes (Artikel 72 GG) 
dürfen die Länder nur dann gesetzgeberisch tätig werden, solange und soweit der Bund von 
seiner Gesetzgebungszuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Das Straf- oder das 
Arbeitsrecht sind beispielsweise Gebiete der konkurrierenden Gesetzgebung. Das 
Grundgesetz zählt in Artikel 74 Bereiche auf, die unter die konkurrierende 
Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes fallen. 

Es gibt drei Konstellationen, in denen der Bund von der konkurrierenden 
Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch machen kann: 

·  Grundsätzlich kann der Bund tätig werden, ohne dass zusätzliche Bedingungen erfüllt 
sein müssen (Artikel 72 Abs. 1 GG). 

·  Auf bestimmten Gebieten hat der Bund das Gesetzgebungsrecht aber nur, wenn und 
soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die 
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine 
bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Abs. 2 GG, 
„Erforderlichkeitsklausel“). Davon sind beispielsweise das Aufenthaltsrecht für 
Ausländer oder das Lebensmittelrecht betroffen. Insgesamt fallen im Artikel 74 
Absatz 1 die Nummern 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 unter diese Bedingung. 

·  In einem dritten Bereich hat schließlich der Bund zwar die Gesetzgebungskompetenz, 
doch haben die Länder eine Abweichungskompetenz (Artikel 72 Abs. 3 GG). Dies 
gehört zu den großen Neuerungen der Föderalismusreform 2006: Durch die 
Abweichungsgesetzgebung können die Länder bei bestimmten Materien, die durch die 
Abschaffung der bisherigen Rahmengesetzgebung des Bundes in den Bereich der 
konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit fallen, von den jeweiligen 
Bundesgesetzen abweichen. Betroffen sind das Jagdwesen (ohne das Recht der 
Jagdscheine), der Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemeinen 
Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des 
Meeresnaturschutzes), die Bodenverteilung, die Raumordnung, der Wasserhaushalt 
(ohne stoff- oder anlagenbezogene Regelungen) sowie die Hochschulzulassung und 
die Hochschulabschlüsse. 
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Föderalismusreform 2006 

Die am 1. September 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform hat die 
Gesetzgebungszuständigkeiten von Bund und Länder neu strukturiert. 

Die Neuordnung der Gesetzgebungszuständigkeiten verfolgte im Wesentlichen die Ziele: 

·  die Gestaltungsmöglichkeiten von Bund und Ländern zu stärken, 
·  die politischen Verantwortlichkeiten deutlicher zuzuordnen, 
·  die Verringerung von zustimmungsbedürftigen Bundesgesetzen. Dadurch sollen die 

Blockademöglichkeiten durch den Bundesrat reduziert werden. 
·  Stärkung der Stellung der BRD in der EU durch die Verbesserung der 

Europatauglichkeit des Grundgesetzes. 

  

Derzeit arbeitet die Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen, die so genannte Föderalismuskommission II, an der Fortsetzung 
der Reform. Im zweiten Teil geht es insbesondere um Finanz- und Verwaltungsthemen.  
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Geschichte der Sozialversicherungen 
Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Menschen in Deutschland nicht versichert. Wer nicht 
arbeiten konnte, verdiente auch kein Geld. Er hatte keine andere Möglichkeit sich selbst zu 
versorgen und war auf die Hilfe der Angehörigen angewiesen. Menschen mit Krankheit oder 
Invalidität waren zusätzlich auf Pflege angewiesen die aber in der damaligen Zeit schwer 
umzusetzen war. 

Aufgrund des wachsenden Einflusses der Sozialdemokratie sah Kaiser Wilhelm I. auf Anraten 
des Reichskanzlers Otto von Bismarck veranlasst, Gesetze zur finanziellen Absicherung der 
Arbeiter gegen Krankheit, Unfall, Invalidität und Alter zu beschließen. 

1876 Reichsgesundheitsamt 17.11.1881 Kaiserliche Botschaft Wilhelms des I. auf Anraten 
des Reichskanzlers Otto von Bismarck, die die Absicherung der Arbeiter gegen Krankheit, 
Invalidität und materielle Not im Alter vorsieht.  

15.06.1883 Gesetz zu Krankenversicherung 06.07.1884 Gesetz zur Unfallversicherung zur 
Absicherung der Arbeitnehmer und Hinterbliebenen durch Rente. Es besteht 
Versicherungszwang.  

22.06.1889 Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz, welches die Altersrente ab dem 70 
Lebensjahr und Invaliditätsrente bei Invalidität vor dem 70 Lebensjahr absichert. Es besteht 
kein Versicherungszwang.  

1894 Gründung des Zentralverbandes der Ortskrankenkassen  

1900 Gründung des „Verbandes der Ärzte Deutschlands“ als Reaktion auf die Gründung des 
Zentralverbandes der Ortskrankenkassen.  

09.07.1911 Reichsversicherungsverordnung (heute SGB) ist erlassen worden um alle Rechte 
zu Formulieren.  

01.01.1913 Versicherungsrecht für Angestellte  

1914 Inkrafttreten der Reichsversicherungsverordnung  

1939 Gesetz zur Krankenversicherung für Rentner  

1945 Gesetz zur Sozialen Sicherheit  

1951 Selbstverwaltungsgesetz  

1957 Gesetz zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, der 90% des Nettolohns für die ersten 6 
Wochen vorsah.  

1961 Erlassung des Lohnfortzahlungsgesetzes  

1961 In Krafttretung des Lohnfortzahlungsgesetzes  
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1970 Vorsorgeleistungen  

1972 Krankenhausfinanzierungsgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser bei 
Not und somit gleichzeitig die Abhängigkeit vom Träger zu reduzieren.  

1973 betriebsärztliche Versorgung / Rehabilitationsangleichungsgesetz ab  

1977 Kostendämpfungsgesetz, welches die Verlagerung von Überschüssen in Kassen zu 
Vorteil benachteiligter vorsieht um deren Kosten zu senken.  

1989 Gesundheitsreformgesetz führte zu einer  Optimalen Versorgung in der Pflege  

1992 Gesundheitsstrukturgesetz um die Kosten zu dämpfen, Verknüpfung der ambulanten 
und stationären Versorgung und Einführung eines Ausgleichs für Risikostrukturen  

1994 Pflegeversicherung, die im ambulanten Bereich 1995 in Kraft trat und 1996 im 
stationären.  

1996 Beitragsentlastungsgesetz um für eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nur 80% zu 
zahlen und Leistungskürzungen bei Krankenkassen. 

01.01.2002 Gesetz zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes in der 
Pflege  

01.01.2004 Gesundheitsreform  

01.01.2005 Hartz IV 
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Aufteilung der Sozialgesetzbücher 
SGB I              Allgemeiner Teil für alle sozialversicherungsträger. 
SGB II             Harz IV. 
SGB III           Gesetz zur Arbeitsförderung; Gesetzliche Arbeitslosenversicherung 
SGB IV           Gemeinsame Vorschriften für die Sozialersicherungen 
SGB V            Gesetzliche Krankenversicherung 
SGB VI           Gesetzliche Rentenversicherung 
SGB VII          Gesetzliche Unfallversicherung 
SGB VIII         Kinder und Jugendhilfe 
SGB IX           Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 
SGB X            Verwaltungsverfahren und Schutz der Sozialdaten 
SGB XI           Gesetzliche Pflegeversicherung 
SGB XII          Sozialhilfe 

 

 

Sozialstaatsprinzip  
 

Mit Sozialstaatsprinzip wird das grundlegende Staatsprinzip bezeichnet, das den Staat 
zur sozialen Gerechtigkeit in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung 
verpflichtet. Das Sozialstaatsprinzip wird explizit genannt in Art. 20 Abs. 1 GG und 
Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG. Weiterhin spiegelt es sich in der Koalitionsfreiheit des Art. 9 
Abs. 3 GG, der freien Berufswahl des Art. 12 GG, der Gemeinwohlbindung des 
Eigentums gemäß Art. 14 Abs. 2 GG und der Möglichkeit zur Sozialisierung der 
Produktionsmittel gemäß Art. 15 GG. Das Sozialstaatsprinzip ist Grundlage des 
sozialen Friedens. 

Ziel des Sozialstaates ist der Abbau erheblicher sozialer Unterschiede und die 
Sicherung eines angemessenen Lebensstandards für alle Teile der Bevölkerung. 
Ausgefüllt wird das Sozialstaatsprinzip durch die Fürsorge für Hilfsbedürftige, die 
Schaffung sozialer Sicherungssysteme (BVerfGE 28, 324, 348ff), die Herstellung von 
Chancengleichheit und einer gerechten, für Ausgleich der sozialen Gegensätze 
sorgenden, Sozialordnung (BVerfGE 22, 180, 204). 

Das Sozialstaatsprinzip kann andere Grundrechte begrenzen und das Ermessen und die 
Auslegung von Gesetzen beeinflussen. Dagegen sind aus dem Sozialstaatsprinzip nur 
wenige subjektive Rechte, wie z.B. das auf das Existenzminimum (BVerfGE 82, 60, 
80), ableitbar. 
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Solidaritätsprinzip 

Das Solidaritätsprinzip der Sozialversicherung ist mit wenigen Worten durch die 
Formulierung 'Einer für alle, alle für einen' umschrieben.  

Das Solidaritätsprinzip besagt, dass sich der Leistungsanspruch normalerweise nach dem 
Bedarf und der Bedürftigkeit und nicht nach dem persönlichen Risikoumständen des 
einzelnen Versicherten richtet.  

Vom Grundsatz her beruht die Sozialversicherung in Deutschland, sprich die gesetzlichen 
Unfall-, Renten-, Pflege-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung, auf dem 
Solidaritätsprinzip.  

Im Gegensatz zum Solidaritätsprinzip steht das Äquivalenzprinzip in der privaten 
Krankenversicherung (PKV). In der PKV hängt die Beitragshöhe vom persönlichen Risiko 
und dem gewünschten Leistungsnievau ab. 

 

Altersrente 

 

Die Altersrente ist sicherlich für die meisten das wichtigste Einkommen im Alter. Sie hat eine 
Lohn- bzw. Einkommensersatzfunktion und soll Einkommensverluste, die durch die 
altersbedingte Aufgabe einer Erwerbstätigkeit entstehen, zu einem großen Teil auffangen. Da 
die Lebenserwartung gestiegen ist, die Geburtenzahlen aber sinken musste auch das 
Renteneintrittsalter angepasst werden. Für Menschen, die vor 1947 geboren wurden bleibt es 
bei 65. Beginnend mit dem Jahrgang 1947 steigt die Altersgrenze von 65 auf 66 Jahre um 
einen Monat pro Jahrgang an. Die Anhebung von 66 auf 67 Jahre beginnt mit dem Jahrgang 
1959 und erfolgt mit zwei Monaten pro Jahrgang. Wer vor dem 01.01.1955 geboren ist und 
vor dem 01. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit vereinbart hat oder  Anpassungsgeld für 
entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen hat, kann weiterhin die Regelaltersrente mit 
dem 65. Lebensjahr beziehen. Wer nach 1963 geboren wurde darf mit 67 in Rente gehen. Das 
grundsätzliche Rentenalter für eine Altersrente liegt bei 65 Jahren. Wer besondere persönliche 
oder versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt, kann auch vor Vollendung des 65. 
Lebensjahres in Rente gehen. Häufig kommt es dann jedoch zu einer prozentualen Kürzung 
der Rente. Wer im Alter mehr Geld zur Verfügung haben möchte, als durch die gesetzliche 
Rente gewährleistet wird, sollte sich z. B. über die vom Staat geförderte  Riester- und Rürup-
Rente informieren. 
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Wer ist versichert in der Arbeitslosenversicherung?  

Die Arbeitslosenversicherung ist eine Pflichtversicherung. Versichert sind alle Personen, die 
einer bezahlten, mehr als geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Das betrifft den Arbeiter 
ebenso wie die Angestellte oder einen Auszubildenden. Für besondere Personengruppen z.B. 
Beamte, Soldaten oder Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, besteht hingegen 
Versicherungsfreiheit.  

Das Leistungsspektrum der Arbeitslosenversicherung in 
Beispielen. Leistungen an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer: 

·  Unterstützung der Beratung und Vermittlung (Bewerbungskosten, Reisekosten; 
Vermittlungsgutschein),  

·  Maßnahmen zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten,  
·  Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung, Mobilitätshilfen  

(Übergangsbeihilfe, Ausrüstungsbeihilfe; Reisekostenbeihilfe; Fahrkostenbeihilfe, 
Trennungskostenbeihilfe, Umzugskostenbeihilfe),  

·  Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit  
·  Förderung der Berufsausbildung,  
·  Förderung der beruflichen Weiterbildung,  
·  Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben (Berufliche 

Rehabilitation),  
(Übergangsgeld; Ausbildungsgeld; weitere Leistungen),  

·  Entgeltersatzleistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt),  
(Arbeitslosengeld; Arbeitslosengeld bei Weiterbildung, Teilarbeitslosengeld; 
Übergangsgeld; Insolvenzgeld),  

·  Förderung der ganzjährigen Beschäftigung  
(Saison-Kurzarbeitergeld, Zuschuss-Wintergeld und Mehraufwands-Wintergeld)  

·  Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer  
·  Kurzarbeitergeld  
·  Transferleistungen  
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Krankenversicherung 
Eine Krankenversicherung erstattet für den Versicherten die Kosten (voll oder teilweise) für 
Behandlung nach Unfällen, bei Erkrankungen und bei Mutterschaft. Sie ist Teil des 
Gesundheits- und in vielen Ländern auch des Sozialversicherungssystems. In einigen Ländern 
kommen neben finanziellen Leistungen auch Sachleistungen hinzu. Ob die Folgekosten von 
Unfällen von der Krankenversicherung oder einer speziellen Unfallversicherung übernommen 
werden, ist ebenfalls länderspezifisch geregelt. 

 

Gesetzliche Krankenversicherung 

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist Teil des Solidarsystems. Anders als bei den 
privaten Versicherern zahlen alle Versicherten gleichermaßen, ob sie alt sind oder jung, 
dauerhaft krank oder gesund. Gesetzliche Grundlage ist das Fünfte Buch des 
Sozialgesetzbuchs (SGB V). 

Die Versicherten erhalten Versicherungsleistungen in Form von Sachleistungen. Hierfür 
erhält der Versicherte eine Krankenversicherungskarte, die 2006 durch die Gesundheitskarte 
abgelöst werden sollte. Zu deren Einführung läuft seit einem Jahr ein Feldversuch in Trier, 
der sich nur mäßiger Beteiligung erfreut. Dabei steht wohl die Technik noch in den 
Kinderschuhen.  

Die Versicherungspflicht gilt insbesondere für: 

·  abhängig Beschäftigte (unterhalb gewisser Einkommensgrenzen), 
·  Bezieher von Erwerbsersatzeinkünften (Arbeitslosengeld, Rente, Krankengeld, 

Arbeitslosengeld II u.a.), 
·  Studenten 
·  bestimmte Familienangehörige von Pflichtversicherten (siehe auch 

Familienversicherung). 

Darüber hinaus gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, sich freiwillig in 
der GKV zu versichern (Freiwillige Krankenversicherung), insbesondere für: 

·  selbstständig Tätige, 
·  Bezieher von Einkünften über der Jahresarbeitsentgeltgrenze und 
·  Personen nach dem Ende der Versicherungspflicht (geschiedene Ehepartner, 

Arbeitslose ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld u.a.). 
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Private Krankenversicherung 

Einkommensgrenze, bei deren Überschreiten die Versicherungspflicht entfällt 
Jahr monatlich jährlich 
2008 € 4.012,50,- € 48.150,- 
2007 € 3.975,00,- € 47.700,- 
2006 € 3.937,50 € 47.250,- 

In der privaten Krankenversicherung versichern sich vor allem Personen, die nicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind. Dazu gehören: 

·  Angestellte und Arbeiter mit einem monatlichen Bruttoeinkommen oberhalb der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze (siehe Tabelle); die Grenze bezieht sich auf das 
Jahresbruttogehalt und wird bei einem Einkommen von derzeit 48.150 € erreicht, 

·  Beamte (bei denen nur ein Teil der Krankheitskosten gedeckt werden muss, da sie eine 
staatliche Beihilfe erhalten) und 

·  Selbständige ohne Berücksichtigung ihres Einkommens. 

In der privaten Krankenversicherung wird für jede versicherte Person ein separater Beitrag 
erhoben. Die Beitragseinstufung erfolgt individuell aufgrund der Faktoren Alter, Geschlecht, 
Gesundheitszustand (bei Vertragsabschluss) und der zu erbringenden Leistung. Sollte sich der 
Gesundheitszustand während der Versicherungsdauer ändern, bleibt der Beitrag für den 
Versicherten deshalb unverändert. Beitragsanpassungen erfolgen für eine Tarifgruppe und 
nicht für den einzelnen Versicherten. 

Aufgrund der allgemein höheren Lebenserwartung von Frauen und einer anderen 
Risikobewertung bei der Gesundheitseinschätzung zahlen Frauen in der Regel höhere 
Beiträge als Männer. Letzteres wird sich ab dem 1. Januar 2008, aufgrund des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), welches am 18. August 2006 in Kraft getreten ist, leicht 
ändern, da unterschiedliche Behandlung bei den Beiträgen und Leistungen nur zulässig ist, 
wenn die PKV-Unternehmen den Nachweis erbringen, dass die Rechnungsgrundlagen 
beispielsweise für Männer und Frauen unterschiedlich sind. Dies gilt explizit nicht für 
Schwangerschafts- und Mutterschaftskosten. Zur Vermeidung einer Benachteiligung aufgrund 
des Geschlechts sind die Schwangerschafts- und Mutterschaftskosten zukünftig in den 
Beiträgen nicht mehr nur von Frauen zu tragen, sondern zu gleichen Teilen von Frauen und 
Männern. 

In der privaten Krankenversicherung erfolgt die Leistungserbringung nach dem 
Kostenerstattungsprinzip, das heißt, die Behandlung und die Therapie ist nicht wie in der 
gesetzlichen Krankenversicherung vorgegeben, sondern kann vom Arzt, in Abstimmung mit 
dem Patienten, weitgehend frei bestimmt werden. Der Arzt stellt seine Rechnung dann nach 
der Gebührenordnung für Ärzte. 
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Pflegeversicherung 
(1) Zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit wird als neuer 
eigenständiger Zweig der Sozialversicherung eine soziale Pflegeversicherung geschaffen. 
(2) In den Schutz der sozialen Pflegeversicherung sind kraft Gesetzes alle einbezogen, die in 
der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Wer gegen Krankheit bei einem 
privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert ist, muss eine private 
Pflegeversicherung abschließen. 
(3) Träger der sozialen Pflegeversicherung sind die Pflegekassen; ihre Aufgaben werden von 
den Krankenkassen (§ 4 des Fünften Buches) wahrgenommen. 
(4) Die Pflegeversicherung hat die Aufgabe, Pflegebedürftigen Hilfe zu leisten, die wegen der 
Schwere der Pflegebedürftigkeit auf solidarische Unterstützung angewiesen sind. 
(4a) In der Pflegeversicherung sollen geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der 
Pflegebedürftigkeit von Männern und Frauen und ihrer Bedarfe an Leistungen berücksichtigt 
und den Bedürfnissen nach einer kultursensiblen Pflege nach Möglichkeit Rechnung getragen 
werden. 
(5) Die Leistungen der Pflegeversicherung werden in Stufen eingeführt: die Leistungen bei 
häuslicher Pflege vom 1. April 1995, die Leistungen bei stationärer Pflege vom 1. Juli 1996 
an. 
(6) Die Ausgaben der Pflegeversicherung werden durch Beiträge der Mitglieder und der 
Arbeitgeber finanziert. Die Beiträge richten sich nach den beitragspflichtigen Einnahmen der 
Mitglieder. Für versicherte Familienangehörige und eingetragene Lebenspartner 
(Lebenspartner) werden Beiträge nicht erhoben. 
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Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

Mitgliedschaft, Beiträge und Leistungen 

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand haben den gesetzlichen Auftrag, Arbeits- und Schulunfälle sowie Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten und nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles den Verletzten, seine Angehörigen oder Hinterbliebenen zu entschädigen. 
Weitere Informationen zum Versicherungsschutz entnehmen Sie bitte den nachstehenden 
Beiträgen: 

Versicherungsschutz 

 
Arbeitsunfall  

Arbeitnehmer sind bei ihrer Arbeit und auf Dienst- und Arbeitswegen gegen Unfälle 
und Berufskrankheiten versichert. Mehr...  

 

 
Wegeunfall  

Wegeunfälle sind Unfälle, die Beschäftigte auf dem Weg zur oder von der Arbeit 
erleiden  

 

 
Berufskrankheiten  

Besondere Einwirkungen bei der Arbeit können Krankheiten verursachen, die unter 
den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung fallen. 

Versicherte Personen 
Der gesetzliche Versicherungsschutz erfasst unter anderem alle abhängig Beschäftigten, 
Schüler und Studierende sowie ehrenamtlich Tätige. 
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Gesetzliche Grundlagen 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Unfallversicherungsträger sind seit 1997 im Siebten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) geregelt - davor in der Reichsversicherungsordnung 
(RVO). 

Weitere wichtige Gesetze und Vorschriften zu Arbeitsschutz und Prävention sind: 

·  Arbeitsschutzgesetz 
·  Arbeitssicherheitsgesetz 
·  Arbeitsstättenverordnung 
·  Gefahrstoffverordnung 
·  Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 
·  Vorschriften- und Regelwerke der Berufsgenossenschaften und 
·  der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand. 

Weitere ausgewählte Gesetzestexte finden Sie auf der Seite der Europäischen Agentur für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mit Sitz in Bilbao (Spanien). 

Reichsversicherungsordnung (RVO) 
Die gesetzliche Unfallversicherung wurde mit dem Unfallversicherungsgesetz von 1884 
eingerichtet. Zusammen mit dem Krankenversicherungsgesetz von 1883 und dem 
Invalidenversicherungsgesetz von 1889 bildete es einen der drei klassischen Zweige der 
Sozialversicherung. Sie wurden 1911 reformiert und in einem Gesetz zusammengefasst, der 
Reichsversicherungsordnung (RVO). Die RVO ist inzwischen weitgehend abgelöst durch das 
Sozialgesetzbuch. 

Sozialgesetzbuch 
Seit Ende der 60er Jahre fasst der Gesetzgeber das gesamte Sozialrecht im Sozialgesetzbuch 
zusammen. Das Erste, Vierte und Zehnte Buch enthalten die allgemeinen Vorschriften zur 
sozialen Sicherheit (SGB I und X) und der Sozialversicherung (SGB IV). 

Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung wurden mit dem Fünften 
(Gesundheitsreformgesetz, 1988), Sechsten (Rentenreformgesetz, 1989),  Siebten Buch 
(Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz, SGB VII, 1996) und Elften Buch (Pflege-
Versicherungsgesetz, SGB XI, 1994) inzwischen ebenfalls in das Sozialgesetzbuch 
einbezogen. 

SGB VII  
Mit dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) von 1996 wurden alle bewährten 
Prinzipien der gesetzlichen Unfallversicherung vom Gesetzgeber bestätigt. Das bestehende 
System der gesetzlichen Unfallversicherung wurde gestärkt, indem der Präventionsauftrag an 
die Berufsgenossenschaften um die Abwehr arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren erweitert 
wurde. Das Unfallversicherungs-Modernisierungsgesetz (UVMG, 2008) passt das SGB VII 
an veränderte Rahmenbedingungen an. Dies betrifft die Organisation, die Lastenverteilung 
und die Abstimmung zwischen staatlichem Arbeitsschutz und Prävention durch die 
gesetzliche Unfallversicherung, zum Beispiel im Rahmen der Gemeinsamen Deutschten 
Arbeitsschutzstrategie (GDA). 
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Arbeitsschutzgesetz 
Seit Mitte 1996 gilt das Arbeitsschutzgesetz, das die EG-Rahmenrichtlinie zum Arbeitsschutz 
und weitere Richtlinien zum Arbeitsschutz in deutsches Recht überträgt. Durch das 
Arbeitsschutzgesetz wurde im Zusammenhang mit dem SGB VII der Präventionsauftrag der 
Berufsgenossenschaften um die Abwehr arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren erweitert. 
Darüber hinaus wurde eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen staatlichen 
Arbeitsschutzbehörden und den Berufsgenossenschaften ermöglicht. Ansonsten dient das 
Gesetz dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit umfassend zu 
sichern und zu verbessern. 

 

Berufsunfähigkeitsversicherung 

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist neben der Unfallversicherung der bekannteste Zweig 
der Invaliditätsversicherung. Sie kann als Zusatzversicherung 
(Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, BUZ) zu einer Lebensversicherung oder 
Rentenversicherung, oder als selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) 
abgeschlossen werden. 

Im Allgemeinen wird mit dem Begriff Berufsunfähigkeitsversicherung eine 
privatwirtschaftliche Versicherung bezeichnet; allerdings gibt es auch im Rahmen der 
gesetzlichen Rentenversicherung den Begriff der Berufsunfähigkeit. Diese greift jedoch nur 
noch für Personen, die vor dem 2. Januar 1961 geboren sind, und auch nur unter gewissen 
Voraussetzungen und mit niedrigen Leistungen. Für all diejenigen, die nach dem 1. Januar 
1961 geboren sind, gilt nur noch ein begrenzter Schutz im Rahmen der Erwerbsunfähigkeit, 
ermittelt nach dem Restleistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Generell können Menschen eine Absicherung der Berufsunfähigkeit in Betracht ziehen, die 
eine Arbeit verrichten, die ihnen oder auch anderen den Unterhalt sichert, beziehungsweise 
die sie unentgeltlich verrichten, die aber nicht ohne finanziellen Aufwand zu ersetzen wäre. 
So ist zum Beispiel auch die Absicherung einer Hausfrau möglich. 

Zur Invaliditätsversicherung zählen neben der Berufsunfähigkeitsversicherung die 
Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die Grundfähigkeitsversicherung, die Dread Disease- und 
die private und gesetzliche Unfallversicherung, die in Ihren Bedingungen aber 
unterschiedliche Ausprägungen haben. 
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Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie 
Masseur- und Physiotherapeutengesetz - MPhG 

vom 26. Mai 1994 

Abschnitt 1 - Erlaubnis  

§1 
Wer eine der Berufsbezeichnungen  

1. "Masseurin und medizinische Bademeisterin" oder "Masseur und medizinischer 
Bademeister", 

2. "Physiotherapeutin" oder "Physiotherapeut" 

führen will, bedarf der Erlaubnis. 

§2 
(1) Die Erlaubnis nach §1 ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller  

1. die vorgeschriebene Ausbildung abgeleistet und die staatliche Prüfung bestanden hat, 
2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unzuverlässigkeit 

zur Ausübung des Berufs ergibt, 
3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist. 

(2) Eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erworbene abgeschlossene 
Ausbildung erfüllt die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr.1, wenn die Gleichwertigkeit des 
Ausbildungsstandes anerkannt wird. 

(3) Für einen Antragsteller, der eine Erlaubnis nach §1 Nr.2 anstrebt, gilt die Voraussetzung 
des Absatzes 1 Nr.1 als erfüllt, wenn er in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum eine Ausbildung abgeschlossen hat und dies durch Vorlage eines den 
Mindestanforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, 
die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABI. EG Nr. L 19 8.16), oder 
des Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine 
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in 
Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABI. EG Nr. L 2098.25) entsprechenden Diploms des 
betreffenden Mitgliedstaates oder anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum nachweist. Einem Diplom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein 
Prüfungszeugnis, das dem Artikel 1 Buchstabe b der Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn 
der Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5 Abs. 2 der genannten Richtlinie einen 
Anpassungslehrgang abgeschlossen oder eine Eignungsprüfung abgelegt hat. Der 
Antragsteller hat das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung 
nach Satz 2 zu wählen. Der Anpassungslehrgang darf die Dauer von drei Jahren nicht 
überschreiten. 
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(4) Für einen Antragsteller, der eine Erlaubnis nach §1 Nr.1 anstrebt, gilt die Voraussetzung 
des Absatzes 1 Nr.1 als erfüllt, wenn er in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum eine Ausbildung abgeschlossen hat und dies durch Vorlage eines den 
Mindestanforderungen des Artikels 1 Buchstabe b der Richtlinie 92/51/EWG entsprechenden 
Prüfungszeugnisses nachweist. 

Abschnitt 2 - Ausbildung als Masseur und medizinischer Bademeister 

Abschnitt 3 - Ausbildung als Physiotherapeut 

§8 
Die Ausbildung soll entsprechend der Aufgabenstellung des Berufs insbesondere dazu 
befähigen, durch Anwenden geeigneter Verfahren der Physiotherapie in Prävention, kurativer 
Medizin, Rehabilitation und im Kurwesen Hilfen zur Entwicklung, zum Erhalt oder zur 
Wiederherstellung aller Funktionen im somatischen und psychischen Bereich zu geben und 
bei nicht rückbildungsfähigen Körperbehinderungen Ersatzfunktionen zu schulen 
(Ausbildungsziel). 

§9 
Die Ausbildung dauert drei Jahre und besteht aus theoretischem und praktischem Unterricht 
und einer praktischen Ausbildung. Sie wird durch staatlich anerkannte Schulen vermittelt und 
schließt mit der staatlichen Prüfung ab. Schulen, die nicht an einem Krankenhaus eingerichtet 
sind, haben die praktische Ausbildung im Rahmen einer Regelung mit Krankenhäusern oder 
anderen geeigneten medizinischen Einrichtungen sicherzustellen. 

§10 
Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung nach §9 ist  

1. die Vollendung des 17. Lebensjahres (geändert Oktober 2008; Altersbeschränkung 
entfällt) und die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs und 

2. der Realschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung oder eine andere 
abgeschlossene zehnjährige Schulbildung, die den Hauptschulabschluss erweitert, oder 
eine nach Hauptschulabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss abgeschlossene 
Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer. 

Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von dem Erfordernis der Vollendung des 17. 
Lebensjahres nach Nummer 1 zulassen, wenn die Ausbildung in dem Jahr begonnen wird, in 
dem das 17. Lebensjahr vollendet wird und wenn die Durchführung des Lehrgangs und die 
Erreichung des Ausbildungsziels dadurch nicht gefährdet werden. 

§11 
Auf die Dauer einer Ausbildung nach §9 werden angerechnet  

1. Ferien, 
2. Unterbrechungen durch Schwangerschaft, Krankheit oder aus anderen, von der 

Schülerin oder vom Schüler nicht zu vertretenden Gründen bis zur Gesamtdauer von 
zwölf Wochen, bei verkürzter Ausbildung nach §12 bis zu höchstens vier Wochen je 
Ausbildungsjahr. §6 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 



Berufs- und Gesetzeskunde 
 

September 2008 

51 

§12 
(1) Bei Personen, die die staatliche Prüfung nach §4 Abs. 2 bestanden haben, wird auf Antrag 
die Ausbildung nach §9 Satz 1 auf 18 Monate oder bei Ausbildung in Teilzeitform auf 2100 
Stunden verkürzt. Satz 1 gilt für Personen, die die in §1 Nr.1 genannte Berufsbezeichnung 
führen dürfen, entsprechend. Bei Personen nach Satz 2 mit einer mindestens fünfjährigen 
Tätigkeit in diesem Beruf wird auf Antrag der Lehrgang nach §9 Satz 1 auf zwölf Monate 
oder bei Ausbildung in Teilzeitform auf 1400 Stunden verkürzt. Auf den verkürzten Lehrgang 
nach Satz 3 können auf Antrag Fort- oder Weiterbildungen im Umfang ihrer Gleichwertigkeit 
um höchstens drei Monate oder 350 Stunden angerechnet werden, wenn die Durchführung der 
Ausbildung und die Erreichung des Ausbildungsziels dadurch nicht gefährdet werden. Bei 
einer verkürzten Ausbildung nach den Sätzen 1 bis 4 kann der theoretische Unterricht auch in 
Form von Fernunterricht erteilt werden. Die verkürzte Ausbildung schließt mit einer 
staatlichen Ergänzungsprüfung ab. Diese erstreckt sich auf die in dem Lehrgang vermittelten 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Das Nähere regelt die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
nach §13 Abs. 2. Diese soll die Möglichkeit eröffnen, die Prüfung in Teilabschnitten 
abzulegen, beginnend mit der Prüfung der im Unterricht erworbenen Kenntnisse. 

(2) Auf die Ausbildung nach §9 sind auf Antrag mit sechs Monaten anzurechnen: 

1. eine an einer staatlich anerkannten Lehranstalt abgeschlossene, mindestens 
zweijährige Ausbildung als Turn- und Sportlehrer, 

2. eine an einer staatlich anerkannten Lehranstalt abgeschlossene, mindestens 
zweijährige Ausbildung als Gymnastiklehrer. 

(3) Auf Antrag kann eine andere Ausbildung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit auf die Dauer 
einer Ausbildung nach §9 angerechnet werden, wenn die Durchführung der Ausbildung und 
die Erreichung des Ausbildungsziels dadurch nicht gefährdet werden. 

Abschnitt 4 - Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

§13 
(1) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates in einer Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung nach Maßgabe des §3 die Mindestanforderungen an den Lehrgang nach §4 
Abs. 1, das Nähere über die Prüfung für Masseure und medizinische Bademeister, über die 
praktische Tätigkeit nach §7 sowie über die Urkunden für die Erlaubnis nach §1 Nr.1 zu 
regeln. 

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ferner ermächtigt, im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates in einer Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung nach Maßgabe des §8 die Mindestanforderungen an die Ausbildung für 
Physiotherapeuten nach den §§9 und 12 Abs. 1, das Nähere über die staatliche Prüfung sowie 
über die Urkunden für die Erlaubnis nach §1 Nr.2 zu regeln. 

(3) In der Rechtsverordnung nach den Absätzen 1 und 2 ist für Diplominhaber oder Inhaber 
eines Prüfungszeugnisses, die eine Erlaubnis nach §2 Abs. 1 Nr.1 in Verbindung mit §2 Abs. 
3 Satz 1 oder 2 oder Abs. 4 beantragen, zu regeln:  
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1. das Verfahren bei der Prüfung der Voraussetzungen des §2 Abs. 1 Nr.2 und 3, 
insbesondere die Vorlage der vom Antragsteller vorzulegenden Nachweise und die 
Ermittlung durch die zuständige Behörde entsprechend Artikel 6 der Richtlinie 
89/48/EWG oder den Artikeln 10 und 12 Abs. 1 der Richtlinie 92/51/EWG, 

2. das Recht von Diplominhabern, nach Maßgabe des Artikels 11 Abs. 2 der Richtlinie 
92/51/EWG zusätzlich zu einer Berufsbezeichnung nach §1 die im Heimat oder 
Herkunftsmitgliedstaat bestehende Ausbildungsbezeichnung und, soweit nach dem 
Recht des Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaates zulässig, deren Abkürzung in der 
Sprache dieses Staates zu führen, 

die Frist für die Erteilung der Erlaubnis entsprechend Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 
89/48/EWG oder Artikel 12 Abs. 2 der Richtlinie 92/51/EWG 

Abschnitt 5 - Zuständigkeiten 

§14 
(1) Die Entscheidungen nach §2 Abs. 1 und §7 Abs. 4 trifft die zuständige Behörde des 
Landes, in dem der Antragsteller die staatliche Prüfung bestanden hat. 

(2) Die Entscheidung nach §6 Abs. 2 oder nach §12 trifft die zuständige Behörde des Landes, 
in dem der Antragsteller an einem Lehrgang nach §4 Abs. 1 oder an einer Ausbildung nach §9 
teilnehmen will oder teilnimmt. 

Abschnitt 6 - Bußgeldvorschriften 

§15 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. ohne Erlaubnis nach §1 die Berufsbezeichnung 
a. "Masseurin und medizinische Bademeisterin" oder "Masseur und 

medizinischer Bademeister" oder 
b. "Physiotherapeutin" oder "Physiotherapeut" oder 

2. entgegen §16 Abs. 3 Satz 3 die Berufsbezeichnung "Masseurin" oder "Masseur" oder 
entgegen §16 Abs. 4 Satz 2 die Berufsbezeichnung "Krankengymnastin" oder 
"Krankengymnast" 

führt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Deutsche Mark geahndet 
werden. 
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Abschnitt 7 - Übergangs- und Schlussvorschriften 

§16 
(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Erlaubnis als "Masseurin und medizinische 
Bademeisterin" oder als "Masseur und medizinischer Bademeister" oder eine einer solchen 
Erlaubnis durch das Gesetz über die Ausübung der Berufe des Masseurs, des Masseurs und 
medizinischen Bademeisters und des Krankengymnasten in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 2124-7, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert gemäß 
Artikel 14 der Verordnung vom 26. Februar 1993 (BGBI. 1 S.278), gleichgestellte Erlaubnis 
gilt als Erlaubnis nach §1 Nr.1. Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Erlaubnis als 
"Krankengymnastin" oder als "Krankengymnast" oder eine einer solchen Erlaubnis durch das 
in Satz 1 genannte Gesetz gleichgestellte Erlaubnis gilt als Erlaubnis nach §1 Nr.2. 

(2) Eine Ausbildung in der Massage, in der Krankengymnastik oder als Physiotherapeut, die 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Grund des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes 
begonnen worden ist, wird nach den bisher geltenden Vorschriften abgeschlossen. Nach 
Abschluss der Ausbildung in der Massage erhält der Antragsteller, wenn die Voraussetzungen 
des §2 Abs. 1 Nr.2 und 3 vorliegen, eine Erlaubnis nach §1 Nr.1 dieses Gesetzes oder eine 
Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung "Masseurin" oder "Masseur" nach §1 des in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes. Personen, die eine Erlaubnis nach §1 Nr.1 dieses 
Gesetzes beantragen, müssen ferner die Voraussetzungen des §11 des in Absatz 1 Satz 1 
genannten Gesetzes erfüllen. Nach Abschluss der Ausbildung in der Krankengymnastik oder 
als Physiotherapeut erhält der Antragsteller eine Erlaubnis nach §1 Nr.2, wenn die 
Voraussetzungen des §2 Abs. 1 Nr.2 und 3 vorliegen. 

(3) Masseure, die eine Erlaubnis nach dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetz besitzen, 
dürfen diese Berufsbezeichnung weiter führen. Ihnen ist auf Antrag eine Erlaubnis nach §1 
Nr.1 zu erteilen, wenn sie nach Erteilung der Erlaubnis als Masseur mindestens zwölf Monate 
in einem medizinischen Badebetrieb oder einer vergleichbaren Einrichtung zur medizinischen 
Massage tätig waren. Außer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 und des Absatzes 3 Satz 1 
darf die Berufsbezeichnung "Masseurin" oder "Masseur" nicht geführt werden. 

(4) Krankengymnasten, die eine Erlaubnis nach dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetz 
besitzen, dürfen diese Berufsbezeichnung weiter führen. Außer im Falle des Satzes 1 darf die 
Berufsbezeichnung "Krankengymnastin" oder "Krankengymnast" nicht geführt werden. 

(5) Im Krankenhausfinanzierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 
1991 (BGBI. 1 S.886), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 26. Mai 1994 
(BGBI. 1 S.1014), werden in §2 Nr.1 a Buchstabe d nach dem Wort "Krankengymnastin," die 
Worte "Physiotherapeut, Physiotherapeutin" angefügt. 

(6) Im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, 
BGBI. 1 S.2477), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBI. 1 
S.1014), werden in §124 Abs. 2 nach Satz 1 folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 
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"Ein zugelassener Leistungserbringer von Heilmitteln ist in einem weiteren Heilmittelbereich 
zuzulassen, sofern er für diesen Bereich die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr.3 und 4 erfüllt 
und eine oder mehrere Personen beschäftigt, die die Voraussetzungen d es Satzes 1 Nr.1 und 2 
nachweisen. Sofern ein zugelassener Leistungserbringer anschließend die Qualifikation zum 
Physiotherapeuten erwirbt, gilt die berufspraktische Erfahrungszeit nach Absatz 2 Nr. 2 als 
erfüllt." 

§17 
(1) Findet die Ausbildung als Physiotherapeut (§9) an einer Schule statt, die nicht an einem 
Krankenhaus eingerichtet ist, kann abweichend von §9 Satz 1 und 3 die praktische 
Ausbildung bis zur Dauer von zwölf Monaten auch als praktische Tätigkeit außerhalb des 
Lehrgangs an einem zur Annahme von Praktikanten ermächtigten Krankenhaus unter 
Aufsicht eines Krankengymnasten oder eines Physiotherapeuten und unter ärztlicher 
Verantwortung durchgeführt werden. Abweichend von Satz 1 kann die praktische Tätigkeit 
bis zur Dauer von vier Monaten auch an einer zur Annahme von Praktikanten ermächtigten 
Einrichtung, in der Patienten physiotherapeutisch behandelt oder rehabilitiert werden, unter 
Aufsicht eines Krankengymnasten oder eines Physiotherapeuten abgeleistet werden. §7 Abs. 
2 gilt entsprechend. 

(2) Absatz 1 gilt nur für Schulen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes nach §7 Abs. 1 des in §16 
Abs. 1 Satz 1 genannten Gesetzes als zur Ausbildung geeignet staatlich anerkannt sind, und 
nur für Ausbildungen, die vor dem 1. Juni 1998 abgeschlossen werden. Ist eine Wiederholung 
der staatlichen Prüfung erforderlich, kann der in Satz 1 für den Abschluss der Ausbildung 
genannte Zeitpunkt entsprechend überschritten werden. 

(3) Schulen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgrund des in §16 Abs. 1 Satz 1 
genannten Gesetzes die staatliche Anerkennung erhalten haben, gelten weiterhin als staatlich 
anerkannt nach §4 Abs. 2 oder §9, sofern die Anerkennung nicht zurückgenommen wird. 

§18 
Für Umschüler mit einer abgeschlossenen Ausbildung in einem medizinischen Fachberuf 
kann auf Antrag der Lehrgang nach §4 Abs. 2 Satz 2 um sechs Monate verkürzt werden, wenn 
mindestens die Voraussetzung des §5 Nr.1 erfüllt ist und die Durchführung der Ausbildung 
und die Erreichung des Ausbildungsziels dadurch nicht gefährdet werden. Für Umschüler mit 
einer abgeschlossenen Ausbildung in einem medizinischen Fachberuf kann auf Antrag die 
Ausbildung nach §9 Satz 1 um sechs Monate, nach mindestens dreijähriger Tätigkeit im 
erlernten Beruf um weitere sechs Monate verkürzt werden, wenn mindestens die 
Voraussetzung des §10 Nr.1 erfüllt ist und die Durchführung der Ausbildung und die 
Erreichung des Ausbildungsziels dadurch nicht gefährdet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nur für Umschulungen, die bis zum 31. Dezember 2000 begonnen werden. §6 Abs. 2 und §12 
Abs. 3 bleiben unberührt. 

§19 
Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des §13 am 1. Juni 1994 in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Gesetz über die Ausübung der Berufe des Masseurs, des Masseurs und medizinischen 
Bademeisters und des Krankengymnasten außer Kraft. §13 tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 
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Zivil-, straf- und haftungsrechtliche Aspekte beruflichen Handelns 

Übersicht über die Rechtsgebiete  

Eine zentrale Differenzierung ist die des Privatrechts (bürgerlichen Rechts) und des 
öffentlichen Rechts. 

Ob eine Frage bürgerlichrechtlicher (zivilrechtlicher, privatrechtlicher) oder 
öffentlichrechtlicher Natur ist, kann man in einem ersten Zugriff danach entscheiden, ob 
Verhältnisse der Gleichordnung zwischen in der Regel Privatpersonen oder aber Verhältnisse 
der Über- und Unterordnung mit notwendiger Beteiligung einer Hoheitsaufgaben 
wahrnehmenden staatlichen Institution angesprochen sind. Der Steuerbescheid, die 
Baugenehmigung, die Immatrikulation, die Beamtenernennung, die Abbruchverfügung sind 
danach sicher dem öffentlichen Recht zugehörig. Der Kaufvertrag über ein KFZ, die Miete 
einer Wohnung, die Gründung eines Sportvereins, der Abschluss eines Arbeitsvertrages (auch 
mit einer Behörde) gehören sicher dem Privatrecht an. Das letzte Beispiel zeigt schon, dass 
staatliche Stellen sich auch auf die Ebene der Ordnung des Privatrechts begeben können. Der 
Materialeinkauf des Universitätskanzlers gehört ebenso dazu wie der Erwerb von U-Booten 
durch das Verteidigungsministerium. Der erste Zugriff ist aber noch nicht die endgültige 
Entscheidung. Auch im Privatrecht mag es das Verhältnis der Über- und Unterordnung geben, 
wenn etwa Eltern über die Erziehung ihrer Kinder bestimmen.  

Andererseits tritt der Staat auch im öffentlichrechtlichen Bereich nicht nur als Befehlsausteiler 
auf. Er gewährt Renten, Beihilfen, Subventionen. Zum Teil bedient er sich dabei auch der 
Form des Vertrages, so dass die Form allein nicht darüber entscheidet, ob ein Rechtsverhältnis 
dem Privatrecht oder dem öffentlichen Recht angehört. 

Das Schaubild führt als eigene Abteilung das Prozessrecht an, welches, da die Gerichte Teile 
der Staatsgewalt sind, dem öffentlichen Recht zugerechnet wird. Das Prozessrecht dient der 
Durchsetzung und Bewährung des materiellen Rechts im Streitfalle. Man kann es in das 
Erkenntnisverfahren und das Vollstreckungsverfahren unterteilen. Im Erkenntnisverfahren 
wird das Recht verbindlich festgestellt; im Vollstreckungsverfahren wird das Recht mit 
staatlicher Zwangsgewalt durchgesetzt.  

In der Abteilung Privatrecht taucht auch das Internationale Privatrecht auf. Dazu möchte ich 
noch das Folgende anmerken. Das Internationale Privatrecht ist entgegen seinem Namen 
erstens nicht internationales, sondern nationales Recht, und zweitens nicht Privatrecht, 
sondern Kollisionsrecht, das über die Anwendung eines von mehreren Privatrechten 
entscheidet. Seine Entscheidung kann dahin gehen, dass die deutschen Gerichte nach dem 
deutschen Kollisionsrecht ausländisches Privatrecht anwenden müssen (zum 
verfahrensmäßigen Umgang mit dem ausländischen Recht, das der deutsche Richter nicht 
kennen muss, vgl. § 293 ZPO). Dabei gilt es allerdings immer, den deutschen ordre public zu 
wahren, was bis vor kurzer Zeit Forderungen aus Börsentermingeschäften in Deutschland 
undurchsetzbar machte, auch wenn sie nach einer ausländischen (in der Regel der englischen) 
Rechtsordnung wirksam begründet waren. Die Kollisionsregeln findet man im 
Einführungsgesetzbuch zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). 

Obwohl das Bürgerliche Gesetzbuch vom 18. August 1896 als das privatrechtliche 
Grundgesetz angesehen werden kann, das Regeln für fast alle Rechtsverhältnisse der Bürger 
untereinander enthält: für Verträge, für Schadensersatz, für Rechte an Sachen, für familiäre 
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Beziehungen, für das Schicksal des Vermögens nach dem Tode des Vermögensträgers, ist es 
doch nicht das einzige Gesetz, das für die Rechtsverhältnisse der Bürger untereinander 
einschlägig wäre. Außerhalb des BGB sind vor allem solche Gesetze entwickelt worden, 
deren Grundgedanken das BGB allenfalls bedingt Rechnung getragen hat. Es handelt sich 
einmal um Gesetze zum Schutz des Verbrauchers wie das Verbraucherkreditgesetz vom 
17.12.1990, welches das vormalige Abzahlungsgesetz vom 16. Mai 1894 abgelöst hat, das 
Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember 
1976, das Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften vom 16. Januar 1986 und zum 
anderen um Haftungsregelungen, die eine Schadensersatzverpflichtung ohne Verschulden 
(sog. Gefährdungshaftung) anordnen, wie das Straßenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1952 
für Kraftfahrzeughalter, das Produkthaftungsgesetz vom 15. Dezember 1989 für den 
Hersteller von Produkten und viele Gesetze mehr. 

 

Schweigepflicht, Verletzung von 
Privatgeheimnissen (§203 StGB) 

§ 203: Wer unbedingt ein fremdes Geheimnis, namentlich zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis (...), offenbart, das ihm als 

1.   Arzt, (... ) oder Angehörigen eines anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder 
für die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2.   (... ) anvertraut war oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft 

Wozu dient der § 203 StGB? 

Schutz des  

·  Individualinteresse : Geheimhaltung bestimmter Tatsachen  
·  Allgemeininteresse: Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient  

Vertrauen des Patienten als Grundlage effektiver Heilbehandlung 

Geheimnisträger 

·  Ärzte, Apotheker, sowie Angehörige eines anderen Heilberufes, der für die 
Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordert (Krankenschwestern, KPH’s, Hebammen, PTA’s, Logopäden...)  

·  Berufsmäßig tätige Gehilfen der Angehörigen von Heilberufen und die Personen, die 
bei   ihnen zur Vorbereitung auf den beruf tätig sind (Sprechstundenhilfen, 
Sekretärinnen, Pförtner...)  

·  Nicht betroffen: Heilpraktiker (da keine staatliche Ausbildung), Reinigungspersonal 
(besonders darauf achten, dass patientenbezogene Daten nicht herum liegen)  
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Worin liegt die strafbare Handlung? 

Wenn ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichem Lebensbereich  

gehörendes Geheimnis oder ein Privat- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner 
beruflichen Eigenschaft anvertraut oder sonst bekannt worden ist, unbefugt offenbart 

Geheimnis 

·  Tatsachen, von denen der Patient will, das sie nicht "weitererzählt" werden  
·  Tatsachen, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt sind und an denen der 

betroffene ein schutzwürdiges Interesse hat  

Beispiele:  

 

Medizinischer Bereich: 

Alle mit der Krankenhausbehandlung im Zusammenhang stehende Umstände wie 
Krankheitsgeschichte, Untersuchungsbefunde, Aufzeichnungen des Arztes, 
Gesundheitszustand ... im Betracht, auch Umstand, dass jemand einen Arzt oder Krankenhaus 
aufsucht  

Außermedizinischer Bereich: 

Persönliche Verhältnisse, wirtschaftliche Verhältnisse 

Anvertraut 

= in der Eigenschaft als Angehörige ihrer Berufsgruppe erfahren, ob mündlich, schriftlich 
oder in sonstiger Weise, gilt auch in der Freizeit 

= Einweihen in ein Geheimnis unter Umständen, aus denen sich eine Pflicht zur 
Verschwiegenheit ergibt 

Sonst bekannt geworden 

Drittgeheimnisse, Übergabe 

Offenbaren 

= Mitteilen der geheimen Tatsache und der betreffenden Person  

·  unbefugtes Offenbaren auch dann, wenn Mitteilung an andere Geheimnisträger erfolgt  
·  unbefugtes Offenbaren, wenn die Geheimnismitteilung ohne Zustimmung des 

Verfügungsberechtigten und ohne ein Recht zur Mitteilung erfolgt Auch Mitteilung an 
nahe Angehörige ist grundsätzlich unbefugt  

·  Allerdings kann hier eine stillschweigende oder mutmaßliche Einwilligung vorliegen  
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Unbefugt 

= ohne Berechtigung  

Befugt 

 

Zustimmung, Einwilligung 

·  Entbindung von der Schweigepflicht durch den Patienten  
·  Bei Kindern unter 14 Jahren erfolgt Entbindung von der Schweigepflicht durch die 

Eltern  
·  Kritisch bei Minderjährigen zwischen 14 und 17  
·  Entbindung von der Schweigepflicht ist formlos möglich  

Mutmaßliche Einwilligung  

·  Man kann davon ausgehen, dass der Patient einverstanden ist ( Bsp: Arzt - Patienten 
Gespräch im Mehrbettzimmer 

Notstand 34 StGB 

·  „Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, 
Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr 
von sich oder einem anderen abzuwenden, wenn bei Abwägung der widerstreitenden 
Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen 
drohenden Gefahren, das geschätzte Interesse das beeinträchtige wesentlich überwiegt. 
Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr 
abzuwenden.  

·  Offenbaren ist gerechtfertigt, wenn es um die Abwendung ernstlicher Gefahren für 
Leib und Leben geht  

·  Vorher muss jedoch versucht werden, den Patienten dazu zu bewegen, andere nicht zu 
gefährden  

Befugnis aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

·  Besondere gesetzliche Vorschriften, die die Schweigepflicht aufheben  
·  Gemäß § 138 StGB besteht eine Verpflichtung für jedermann zur Anzeige bestimmter 

geplanter Verbrechen ( Bsp.: Vorbereitung eines Angriffskrieges, Hochverrat, 
Geldfälschung, Raub, Menschenhandel, Mord und Totschlag, Raub..)  

·  Gemäß §§ 12, 13 des Gesetzes zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten besteht 
eine Verpflichtung bestimmte Krankheiten mitzuteilen  

·  Gemäß § 3 des Bundesseuchengesetzes besteht eine Verpflichtung bestimmte 
Krankheiten mitzuteilen  
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Wahrung eigener Interessen 

Zur Wahrung seiner eigenen Interessen ist der Schweigepflicht berechtigt, Umstände zu 
offenbaren, die seiner Verteidigung oder der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche dienen 

Strafmaß  

- Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe  

- Erhöhung bis zu zwei Jahren, wenn der Täter gegen Entgelt oder mit Absicht gehandelt hat 

Sonstiges  

- Keine Beendigung der Schweigepflicht mit dem Tod des Patienten  

- Strafantrag erforderlich  

- Schweigepflicht besteht auch gegenüber der Polizei  

 

Verschulden 

Verschulden Zivilrecht: die Beurteilung menschlichen Verhaltens als objektiv pflichtwidrig 
und vorwerfbar und damit als Schuld. Die beiden Formen des Verschuldens sind Vorsatz und 
Fahrlässigkeit (§ 276 BGB). Der Schuldner hat grundsätzlich für jedes Verschulden 
einzustehen, das heißt Schadensersatz zu leisten, es sei denn, ihm kann die Verletzung seiner 
Pflichten mangels Schuldfähigkeit nicht zugerechnet werden. Die Schuldfähigkeit ist bei 
Minderjährigen beziehungsweise bei Personen, die sich in einem Zustand der krankhaften 
Störung der Geistestätigkeit befinden, ausgeschlossen beziehungsweise eingeschränkt 
(§§ 827, 828 BGB, Deliktsfähigkeit). Ein Verschulden des gesetzlichen Vertreters und des 
Erfüllungsgehilfen im Rahmen eines bestehenden Schuldverhältnisses hat der Schuldner wie 
eigenes Verschulden zu vertreten (§ 278 BGB). Trifft den Geschädigten bei der Entstehung 
des Schadens selbst ein Verschulden (Mitverschulden), so ist bei der Höhe des 
Schadensersatzes sein Verschulden mit zu berücksichtigen.  
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Schuldunfähigkeit 

Schuldunfähigkeit, früher Unzurechnungsfähigkeit, Strafrecht: die mangelnde Fähigkeit 
eines Täters, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Die 
Schuldunfähigkeit ist ein Schuldausschließungsgrund, der Straflosigkeit zur Folge hat. 

Die volle Schuldfähigkeit beginnt in der Regel mit dem vollendeten 18. Lebensjahr; über die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit von Jugendlichen Jugendstrafrecht. Kinder unter 14 Jahren 
sind schuldunfähig (§ 19 StGB), außerdem alle Personen, die bei Begehung der Tat wegen 
einer krankhaften seelischen Störung, einer tief greifenden Bewusstseinsstörung, geistiger 
Behinderung oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit (z. B. Psychopathien, 
Triebstörungen) unfähig sind, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu 
handeln (§ 20 StGB). Bei erheblich verminderter Schuldfähigkeit (zum Beispiel bei hohem 
Blutalkoholwert; allerdings kann eine Rauschtat vorliegen) kann die Strafe gemildert werden 
(§ 21 StGB). Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der 
verminderten Schuldfähigkeit begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus an, wenn vom Täter infolge seines Zustandes auch künftig 
erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit 
gefährlich ist (§ 63 StGB); gegebenenfalls kommt auch die Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt infrage (§ 64 StGB). Ob Schuldunfähigkeit vorliegt, hat das Gericht in 
eigener Verantwortung zu entscheiden. 

 

Tatbestand 

Tatbestand, Strafrecht: als Straftatbestand die Gesamtheit der Merkmale einer gesetzlichen 
Deliktsbeschreibung in einer Norm, für die eine möglichst genaue Bestimmtheit erforderlich 
ist. Der äußere Tatbestand (objektive Tatbestand) umfasst alle äußerlich wahrnehmbaren 
Merkmale der Tat, der innere Tatbestand (subjektive Tatbestand) die dem äußeren 
Geschehen zugrunde liegenden seelischen Vorgänge im Täter (z. B. den Tatvorsatz). Der 
Tatbestand hat insoweit eine rechtsstaatliche Garantiefunktion zugunsten des Täters, als eine 
Tat nur bestraft werden kann, wenn ihre Strafbarkeit bereits vor Begehung der Tat in einem 
gesetzlichen Tatbestand bestimmt war (Grundsatz »nulla poena sine lege«). 

 

Schadensersatzpflicht § 823 BGB 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.  

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 
auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.  
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Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte § 278 BGB 

Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er 
sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie 
eigenes Verschulden. 

In bestimmten Fällen kann der Arbeitgeber - wenn er den Schaden alleine ersetzt – einen Teil 
oder alles vom Arbeitnehmer zurückfordern, sofern dieser schuldhaft gehandelt hat. (Regress) 

 

Rechtswidrigkeit 

Rechtswidrigkeit, Verstoß einer Handlung oder Unterlassung gegen die Verbote oder Gebote 
des Rechts. Rechtswidriges Tun kann Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften, Pflicht zur 
Schadensersatzleistung, auch Strafbarkeit nach sich ziehen. Rechtfertigungsgründe beseitigen 
die Rechtswidrigkeit (z.B. Notwehr).  

Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen 
Angriff  von sich oder einem anderen abzuwenden (vgl. § 227 Abs. 2 BGB, § 32 Abs. 2 
Strafgesetzbuch, § 15 Abs. 2 OwiG). 

Eine Notwehrhandlung, die diesen gesetzlichen Kriterien entspricht, ist ein gerechtfertigter 
Eingriff in die Rechtsgüter des Angreifers und damit kein strafbares Unrecht. Sämtliche 
Individualrechtsgüter (etwa die unter § 34 StGB aufgeführten Rechtsgüter Leben, Leib, 
Freiheit, Ehre, Eigentum) werden vom Notwehrparagraphen abgedeckt. Nicht notwehrfähig 
sind Angriffe auf Rechtsgüter der Allgemeinheit, weil die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung allein Aufgabe der zuständigen staatlichen Organe ist und sonst das staatliche 
Gewaltmonopol untergraben würde. Die einzige Ausnahme hierzu stellt das Widerstandsrecht 
des Art. 20 Abs. 4 GG dar. Da das Notwehrrecht schneidig ist, erfolgt hier grundsätzlich keine 
Rechtsgüterabwägung. Lediglich bei einem krassen Missverhältnis der Rechtsgüter (Beispiel 
unten: Junge der Äpfel stiehlt)darf das Notwehrrecht nicht angewandt werden. 

 

Strafmündigkeit 

Strafmündigkeit, die alters- und entwicklungsbedingte Fähigkeit, für das Unrecht einer 
strafbaren Handlung einzustehen. Strafunmündig sind Kinder unter 14 Jahren, bedingt 
strafmündig 14- bis 17-jährige Jugendliche 
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Schadensersatz wegen Pflichtverletzung § 280 BGB 
( Nichterfüllung oder Schlechtleistung) 

(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger 
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.  

(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der 
zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen.  

(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen.  

 
Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet 
erbrachter Leistung  § 281 BGB 

(1) Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann 
der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung 
verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder 
Nacherfüllung bestimmt hat. Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der 
Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, wenn er an der 
Teilleistung kein Interesse hat. Hat der Schuldner die Leistung nicht wie geschuldet bewirkt, 
so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn die 
Pflichtverletzung unerheblich ist.  

(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig 
verweigert oder wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen die sofortige Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs rechtfertigen.  

(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an 
deren Stelle eine Abmahnung.  

(4) Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, sobald der Gläubiger statt der Leistung 
Schadensersatz verlangt hat.  

(5) Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung, so ist der Schuldner zur 
Rückforderung des Geleisteten nach den §§ 346 bis 348 berechtigt.  
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Arbeitnehmerhaftung 

Bei der Haftung für Schäden, die der Arbeitnehmer in Ausführung betrieblicher 
Verrichtungen dem Arbeitgeber zugefügt hat, ist ein innerbetrieblicher Schadensausgleich 
durchzuführen. Eine Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung gilt für alle Arbeiten, die 
durch den Betrieb veranlasst sind und aufgrund eines Arbeitsverhältnisses geleistet werden, 
auch wenn diese Arbeiten nicht gefahrgeneigt sind. (BAG GS 1/89 vom 27. September 1994 
// BAGE 70, 337 -AP Nr. 101 zu § 611 BGB-Haftung des Arbeitnehmers // BAG 8 AZR 
159/03 vom 22. April 2004) 

Grundlagen  

Jeder ist für sein Verhalten verantwortlich. Dieser Grundsatz gilt auch im Arbeitsverhältnis, 
dem Rechtsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. In Deutschland hat nach 
§ 276 Abs. 1 Satz 1 BGB der Schuldner grundsätzlich Vorsatz und jede Form von 
Fahrlässigkeit zu vertreten. Es sei denn, es ist eine mildere Haftung bestimmt oder aus dem 
sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses zu entnehmen. Es kann auch dem sorgfältigsten 
Arbeitnehmer gelegentlich ein Fehler unterlaufen, der für sich allein betrachtet zwar 
vermeidbar gewesen wäre, aber in Anbetracht der menschlichen Unzulänglichkeit kann mit 
einem „typischen Abirren“ im Arbeitsleben bei jedem Arbeitnehmer irgendwann einmal zu 
rechnen sein. 

Der innerbetriebliche Schadensausgleich bestimmt den Umfang der Arbeitnehmerhaftung. 
Die Haftung des Arbeitnehmers wird je nach Grad des Verschuldens eingeschränkt. Der 
Arbeitnehmer wäre sonst dem Risiko ausgesetzt, bei jeder leichten Unachtsamkeit sich und 
seine Familie finanziell zu ruinieren. Das Schadensrisiko ist Teil des Betriebsrisikos des 
Arbeitgebers; dieser muss sich sein eventuelles Organisationsverschulden anrechnen lassen. 

Umfang  

Der Umfang der Haftungseinschränkung bestimmt sich nach dem Grad der Fahrlässigkeit und 
wird unterteilt in leichteste bzw. einfache, normale bzw. mittlere und grobe Fahrlässigkeit. 
Bei Vorsatz ist keine Haftungsbeschränkung gerechtfertigt. Das BAG hat bei normaler bzw. 
mittlerer und grober Fahrlässigkeit Aufteilung der Haftung zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber nach bestimmten Haftungsquoten eingeführt, die so genannte Quotelung. 

Die Begriffe sind nicht mehr als die Bezeichnung von Fallgruppen. Mit den Begriffen allein 
lassen sich nur schwer Haftungseinschränkungen begründen. Der Umfang der 
Haftungseinschränkung hängt im Ergebnis von einer Abwägung der Gesamtumstände im 
Einzelfall ab. Fest steht lediglich, dass der Arbeitnehmer bei leichter Fahrlässigkeit nicht, bei 
grober Fahrlässigkeit in der Regel und bei Vorsatz immer voll haftet. Im Bereich dazwischen 
erfolgt eine Quotelung. 
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Leichte Fahrlässigkeit  

Die „leichte“ (einfache) Fahrlässigkeit ist für den Arbeitnehmer die mildeste Stufe für ein 
unerhebliches, vernachlässigendes Verschulden. 

Beispiele: Die Kaffeetasse, die eine Sekretärin vom Tisch fegt, weil sie zu schnell die Arbeit 
erledigen wollte. Die Arbeitserzeugnisse, die aus versehen dem Arbeitnehmer aus der Hand 
fallen oder die kleinen Unaufmerksamkeiten im Straßenverkehr während der Arbeit. 

Eine vergleichsweise harmlose, nur wenige Augenblicke währende Unaufmerksamkeit in 
einer an sich alltäglichen Situation kann Millionenschäden verursachen. Bei einer 
Arbeitnehmer-Pflichtverletzung im Arbeitsleben kann unter Berücksichtigung aller 
Einzelumstände bei völlig geringfügigen und leicht entschuldbaren Pflichtwidrigkeiten - die 
jedem Arbeitnehmer im Laufe der Zeit passieren können - eine Arbeitnehmerhaftung 
ausgeschlossen sein. 

Normale Fahrlässigkeit  

Bei normaler (= mittlerer) Fahrlässigkeit wird eine vollständige Haftungsfreistellung 
abgelehnt. Die Aufteilung richtet sich nach Billigkeits- und Zumutbarkeitsgesichtspunkten. 
Der Schaden wird sich daher nicht immer hälftig teilen lassen. 

Kriterien sind die Gefahrgeneigtheit der Arbeit, die Schadenshöhe, ein vom Arbeitgeber 
einkalkuliertes und durch Versicherung deckbares Risiko, die Stellung des Arbeitnehmers im 
Betrieb, die Höhe seines Arbeitsentgelts und unter Umständen auch die persönlichen 
Verhältnisse des Arbeitnehmers wie Dauer seiner Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, 
Familienverhältnisse und bisheriges Verhalten.  

Auch sind die Obliegenheiten des Arbeitgebers zu berücksichtigen. So kann er verpflichtet 
sein, das Schadensrisiko durch den Abschluss einer Kaskoversicherung mit Selbstbeteiligung 
zu begrenzen. Unterlässt der Arbeitgeber den Abschluss einer Versicherung, so haftet der 
Arbeitnehmer dennoch nur bis zur Höhe der fiktiven Selbstbeteiligung. Auch die 
Selbstbeteiligung muss aber zumutbar sein. Dies hängt zum Beispiel beim Arbeitgeber-
veranlassten Führen eines Kraftfahrzeugs vom Zeitwert des Kraftfahrzeugs und vom 
Verdienst des Kraftfahrers ab. 
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Grobe Fahrlässigkeit  

Jemand handelt grob fahrlässig, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den 
gesamten Umständen in ungewöhnlich hohem Maße verletzt und unbeachtet lässt, was in dem 
gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, was der 
Schädigende nach seinen individuellen Fähigkeiten erkennen und erbringen konnte( vgl. BAG 
8 AZR 221/97 vom 12. November 1998, -AP Nr. 117 § 611 BGB- Haftung des 
Arbeitnehmers). 

Hierbei haftet der Arbeitnehmer in aller Regel für den gesamten Schaden. Eine 
Haftungseinschränkung ist aber möglich, wenn zwischen Vergütung und Schaden ein 
deutliches Missverhältnis besteht. Ein solches Missverhältnis zwischen Schaden und 
Verdienst des Arbeitnehmers besteht nicht, wenn der zu ersetzende Schaden noch deutlich 
unterhalb der Haftungsobergrenze von drei Bruttoeinkommen liegt. Diese 
Haftungsobergrenze ist bisher nicht umgesetzt, wurde aber in der Reformdiskussion zur 
Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung als Höchstbetrag vorgeschlagen. (vgl. BAG 8 AZR 
95/01 v. 15. November 2001) 

 

Vorsatz 

Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen Erfolgs, d. h. ein zielgerichtetes, 
absichtliches Handeln, um jemandem einen Schaden zuzufügen. Hier ist der Arbeitnehmer 
vollstens haftbar zu machen, wenn er die Möglichkeit der Rechtsgutverletzung erkennt und 
sich damit abfindet. 
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Katalog möglicher Sanktionen bzw. Konsequenzen 

I. Arbeitsrechtliche Konsequenzen  

1. Abmahnung  

Die schriftlich vorzunehmende und in die Personalakte aufzunehmende Abmahnung ist eine 
Vorstufe zur Kündigung, kommt also nur bei Fällen minderen Fehlverhaltens in Betracht, in 
denen eine Kündigung noch nicht erfolgen soll.  

2. Außerordentliche Kündigung  

Eine außerordentliche Kündigung setzt voraus, dass nach den Umständen des Einzelfalles und 
unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
nicht weiter zugemutet werden kann. Bei schwerer wiegenden Fällen von Fehlverhalten dürfte 
dies in der Regel zutreffen. Die Kündigung muss innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
erfolgen, wobei die Frist mit dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, in dem der 
Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. 
Dabei ist nicht schon auf den Verdacht eines Fehlverhaltens abzustellen, sondern auf den 
Zeitpunkt, zu dem das Fehlverhalten festgestellt wurde. Eine außerordentliche Kündigung aus 
sonstigen wichtigen Gründen bleibt unberührt. Die Vorbereitung einer außerordentlichen 
Kündigung bedarf im Regelfall einer besonderen arbeitsrechtlichen Einzelberatung. 
Insbesondere bei einem sehr dringenden Tatverdacht erscheint es geboten, eine solche 
Beratung sofort in Anspruch zu nehmen, um zu klären, ob nicht auch eine so genannte 
Verdachtskündigung in Betracht kommt; auf diese Weise ist dem arbeitsrechtlichen Risiko 
vorzubeugen, dass ein Gericht im Einzelfall bereits vom Zeitpunkt der Kenntnis des 
dringenden Tatverdachts an die vorgenannte Kündigungsfrist von zwei Wochen als zu laufen 
beginnend ansieht.  

3. Ordentliche Kündigung  

Eine ordentliche Kündigung, die an die üblichen arbeitsrechtlichen Kündigungsfristen 
gebunden ist, dürfte in den hier zur Diskussion stehenden Fällen seltener in Betracht kommen, 
da bei Vorliegen relevanten Fehlverhaltens regelmäßig auf die außerordentliche Kündigung 
zurückzugreifen sein wird oder aber eine Vertragsauflösung vorzuziehen sein dürfte.  

4. Vertragsauflösung  

Neben der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch ordentliche oder außerordentliche 
Kündigung sollte - unter Beachtung der Zweiwochenfrist für die außerordentliche Kündigung 
- die Möglichkeit erwogen werden, das Arbeitsverhältnis durch eine einvernehmliche 
Vertragsauflösung zu beenden.  
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Arbeitsvertrag 

Der Arbeitsvertrag, auch Anstellungsvertrag, ist nach deutschem Recht ein Vertrag zur 
Begründung eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses über die entgeltliche und persönliche 
Erbringung einer Dienstleistung. Der Arbeitsvertrag ist eine Unterart des in §§ 611 ff. BGB 
geregelten privatrechtlichen Dienstvertrages. Werden Arbeitsvertragsbedingungen für eine 
Vielzahl von Verträgen vorformuliert, unterliegen sie grundsätzlich auch dem Recht der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 ff. BGB). Im Unterschied zum freien 
Dienstverhältnis ist das durch den Arbeitsvertrag begründete Arbeitsverhältnis von der 
persönlichen Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber gekennzeichnet. Der 
Arbeitnehmer kann im Wesentlichen nicht selbst seine Tätigkeit gestalten und seine 
Arbeitszeit bestimmen. Er ist vielmehr in die Arbeitsorganisation des Arbeitgebers 
eingegliedert und unterliegt typischerweise den Weisungen des Arbeitgebers über Inhalt, 
Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit. 

Aufgrund des Arbeitsvertrags ist der Arbeitnehmer verpflichtet, die vertragsgemäße 
Arbeitsleistung zu erbringen; der Arbeitgeber hat als Gegenleistung eine Vergütung zu 
gewähren. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der Vereinbarung im Arbeitsvertrag oder 
nach einem anzuwendenden Tarif. Ist keine Vergütung vereinbart, so ist die für vergleichbare 
Tätigkeiten übliche Vergütung zu leisten. Daneben können im Arbeitsvertrag weitere 
Leistungspflichten vereinbart werden. Soweit Inhalt, Zeit und Ort der Arbeitsleistung im 
Arbeitsvertrag nicht konkretisiert sind, unterliegt deren Bestimmung dem Direktionsrecht des 
Arbeitsgebers, das dieser nach billigem Ermessen ausüben kann. 

Ein Arbeitsvertrag wird in der Regel auf unbestimmte Zeit geschlossen, unter bestimmten 
Voraussetzungen ist aber auch ein befristetes Arbeitsverhältnis zulässig. Bei Neueinstellungen 
wird zumeist eine Probezeit vereinbart. 

Vielfach ergeben sich auch die weiteren Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien, wie 
zum Beispiel Gewährung von Urlaub, Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder 
Kündigungsfristen nicht aus dem Arbeitsvertrag selbst, sondern insbesondere aus 
arbeitsrechtlichen Gesetzen und Tarifverträgen. Im Ganzen wird das Arbeitsverhältnis von 
einem beträchtlichen arbeitsrechtlichen Regelwerk (Kündigungsschutz, Einschränkung von 
Befristungen, Arbeitsschutz, Arbeitszeitgesetz, Betriebsverfassungsgesetz) flankiert und seine 
Gestaltung damit teilweise der Disposition der Vertragsparteien entzogen. Dies ist Folge des 
strukturellen Machtungleichgewichts der Vertragsparteien und Ergebnis der sozialstaatlichen 
Intention, die darauf aufbaut, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung durch abhängige 
Arbeit seinen Lebensunterhalt bestreitet. 
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Kündigungsfristen im Arbeitsrecht können sich in Deutschland ergeben aus dem 
Arbeitsvertrag, einem auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarifvertrag oder der 
gesetzlichen Regelung des § 622 BGB. 

Die gesetzlichen Fristen des § 622 BGB lauten: 

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) 
kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. 
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das 
Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen  

1. 2 Jahre bestanden hat, 1 Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
2. 5 Jahre bestanden hat, 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
3. 8 Jahre bestanden hat, 3 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
4. 10 Jahre bestanden hat, 4 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
5. 12 Jahre bestanden hat, 5 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
6. 15 Jahre bestanden hat, 6 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
7. 20 Jahre bestanden hat, 7 Monate zum Ende eines Kalendermonats. 

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung 
des 25. Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs 
Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt 
werden. 
(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag 
vereinbart werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die 
abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart 
ist. 
(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist 
nur vereinbart werden, 

1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt 
nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus 
fortgesetzt wird; 

2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer 
ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die 
Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet. 
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Pflichten  

Mit der Begründung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitsvertrag entstehen sowohl für 
den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber Haupt- und Nebenpflichten bzw. sonstige 
Pflichten. Dies sind insbesondere, für den Arbeitgeber, die Fürsorgepflicht (§ 242 BGB), 
Beschäftigungspflicht, Pflicht zur Urlaubsgewährung, Gleichbehandlungspflicht, Pflicht zum 
Ersatz von Aufwendungen und Schäden des Arbeitnehmers an seinen bei der Arbeit benutzten 
Sachen, Einblick in die Personalakte, Informationspflicht, Pflicht zur Zeugniserteilung. 

Durch das Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen 
Bedingungen (Nachweisgesetz – NachwG) wird der Arbeitgeber verpflichtet, dem 
Arbeitnehmer spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses eine Niederschrift 
über die wesentlichen Arbeitsbedingungen auszuhändigen (§ 2). Verstößt der Arbeitgeber 
gegen die Nachweispflicht, kann er u. U. schadensersatzpflichtig werden, oder es kann sich 
die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Prozess zu seinem Nachteil verändern. 

Leistungsstörungen  

Leistungsstörungen im Arbeitsrecht werden grundsätzlich nach den Regeln über 
Leistungsstörungen im allgemeinen Schuldrecht abgewickelt. Allerdings führt die besondere 
wirtschaftliche und soziale Abhängigkeit des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber zu 
Modifikationen der Haftung des Arbeitnehmers. 

Im Einzelnen sind folgende Konstellationen in Betracht zu ziehen: 

Leistungsstörungen auf Seiten des Arbeitgebers  

Verzug der Lohnzahlung  

Der Arbeitgeber gerät in Verzug, wenn er den vereinbarten Lohn nicht zum vereinbarten 
Zeitpunkt zahlt. Wurde keine Vereinbarung über den Zahlungszeitpunkt getroffen, ist der 
Lohn gemäß § 614 BGB zum Ende des Vergütungszeitraums (in den meisten Fällen eines 
Monats) zu zahlen. Die Fälligkeit selbst bestimmt noch nicht den Zeitpunkt an dem der Lohn 
auf dem Konto eingegangen sein muss. Der Lohn ist gemäß § 288 BGB ab Verzugsbeginn 
mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins zu verzinsen. 

Grundsätzlich haftet der im Verzug befindliche Schuldner gemäß § 280 BGB für alle durch 
den Verzug entstandenen Schäden bzw. Kosten des Gläubigers. Im Arbeitsrecht gilt dies 
(aufgrund einer entsprechenden Anwendung des § 12a ArbGG) jedoch nicht für die Kosten 
einer vorprozessualen anwaltlichen Vertretung. Der Arbeitnehmer muss also die Kosten eines 
eventuell von ihm eingeschalteten Rechtsanwaltes selbst bezahlen und kann trotz des Verzugs 
keine Erstattung vom Arbeitgeber verlangen. 
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Gerät der Arbeitgeber für einen längeren Zeitraum in Verzug, kann der Arbeitnehmer - nach 
vorheriger Ankündigung - seine Arbeitleistung zurückbehalten (realistisch sind hier 2 
Monate). Der Arbeitgeber bleibt gleichwohl zur fortlaufenden Zahlung des Lohnes 
verpflichtet, der Arbeitnehmer muss (im Anschluss an den Wegfall des 
Zurückbehaltungsrechts durch Ausgleich der Lohnforderungen) diese Zeiträume nicht 
nacharbeiten. Ein erheblicher Zahlungsverzug des Arbeitgebers berechtigt den Arbeitnehmer 
darüber hinaus zur fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. In diesem Falle ist der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zum Ersatz des durch die fristlose Kündigung bedingten 
Lohnausfalls (bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist) verpflichtet. 

Verletzung von Nebenpflichten (insb. Schutzpflichten)  

Wenn der Arbeitgeber schuldhaft seine Nebenpflichten aus dem Arbeitsverhältnis verletzt, 
haftet er dem Arbeitnehmer grundsätzlich auf Ersatz des Schadens nach den Grundsätzen der 
positiven Vertragsverletzung (pVV). 

Die Haftung des Arbeitgebers findet jedoch eine erhebliche Einschränkung für den Fall eines 
Arbeits- und Wegeunfalls des Arbeitnehmers. In diesen Fällen steht dem Arbeitnehmer im 
Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung ein (verschuldensunabhängiger) Anspruch auf 
Ersatz der ihm entstandenen gesundheitlichen Schäden gegen die Berufsgenossenschaft zu. 
Zugleich ist gem. § 104 SGB VII ein Anspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber 
oder gegen Arbeitskollegen wegen eines (schuldhaft, aber nicht vorsätzlich herbeigeführten) 
Arbeitsunfalls ausgeschlossen. 

Leistungsstörungen auf Seiten des Arbeitnehmers  

Verzug der Arbeitsleistung  

Da es sich bei der Arbeitsleistung um eine absolute Fixschuld handelt, ist ein Verzug der 
Arbeitsleistung begrifflich ausgeschlossen. Bei Nichterbringung der geschuldeten 
Arbeitsleistung liegt in der Regel Unmöglichkeit vor. 

Unmöglichkeit der Arbeitsleistung [Bearbeiten] 

Wird die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers unmöglich, ist nach dem Verschulden zu 
differenzieren: 

·  Verschuldet der Arbeitnehmer die Unmöglichkeit, so verliert er den Anspruch auf 
Arbeitslohn, sofern nicht - wie beispielsweise bei Schwangerschaft der 
Arbeitnehmerin - das Risiko durch ein Spezialgesetz (hier das Mutterschutzgesetz) auf 
den Arbeitgeber verlagert wurde. 

·  Verschuldet der Arbeitgeber die Unmöglichkeit, so behält der Arbeitnehmer seinen 
Anspruch auf Arbeitslohn. 

·  Hat keine der Parteien die Unmöglichkeit verschuldet, so verliert der Arbeitnehmer 
seinen Lohnanspruch, es sei denn, es handelt sich um einen Fall, der in das sog. 
Betriebsrisiko des Arbeitgebers fällt (beispielsweise fehlendes Material oder eine 
Naturkatastrophe). 
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Verletzung von Nebenpflichten des Arbeitnehmers  

Verletzt der Arbeitnehmer seine Nebenpflichten, so haftet er dem Arbeitgeber nur bei grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz für den daraus entstehenden Schaden. 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses  

Der Arbeitsvertrag wird in der Regel auf unbestimmte Zeit geschlossen; es gibt verschiedene 
Möglichkeiten einer Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Eine Befristung ist nur 
eingeschränkt innerhalb bestimmter gesetzlicher Vorgaben zulässig. Das unbefristete 
Arbeitsverhältnis endet regelmäßig durch Kündigung einer Partei oder durch 
Aufhebungsvertrag, wobei jeweils Schriftform vorgeschrieben ist. Im Falle eines 
Betriebsübergangs gehen die Arbeitsverhältnisse, die zum Zeitpunkt des Übergangs bestehen, 
Kraft Gesetzes, unverändert auf den Erwerber des Betriebes über, wenn die betroffenen 
Arbeitnehmer nicht von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Es findet also ein 
gesetzlicher Wechsel einer Vertragspartei, des Arbeitgebers, statt. 

Arbeitsbefreiung  

Während der Arbeitsbefreiung nach wird die Beschäftigte oder der Beschäftigte unter 
Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit freigestellt. 

Anlässe  

Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes  

Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartnerin/des Lebenspartners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes oder Elternteils 

Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen anderen Ort 

Dienstjubiläum 

Bei schwerer Erkrankung: 

einer Angehörigen/eines Angehörigen, soweit sie/er im selben Haushalt lebt 

eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und im laufenden Kalenderjahr 
kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder bestanden hat 

einer Betreuungsperson, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer deshalb die 
Betreuung seines/ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen 
geistiger oder seelischer Behinderung dauerhaft pflegebedürftig ist, übernehmen muss 
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Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht 
sofort zur Verfügung steht und der Arzt die Notwendigkeit der Anwesenheit der 
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers zur vorläufigen Pflege bescheinigt (gilt für die ersten 
beiden Fälle). Die Freistellung für alle drei Fälle darf insgesamt 5 Arbeitstage im 
Kalenderjahr nicht überschreiten.  
 

Sonstiges: 

Dringende Fälle 
Erfüllung staatsürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit Arbeitsbefreiung 
gesetzlich vorgesehen ist 

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 
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Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer  
(BUrlG)   

vom 8. Januar 1963  

(BGBl I S. 2) in der Fassung des Gesetzes vom 27. Juli 1969 (BGBl. I S. 946), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 1996 (BGBl. I S. 1476)   

§ 1 Urlaubsanspruch  

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.  

§ 2 Geltungsbereich  

Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, die wegen ihrer 
wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; für 
den Bereich der Heimarbeit gilt § 12.  

§ 3 Dauer des Urlaubs  

(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage.  
(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.  

§ 4 Wartezeit  

Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses erworben.  

§ 5 Teilurlaub  

(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des 
Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer  

a) für Zeiten eines Kalenderjahres, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem 
Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt;  
b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet;  
c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem 
Arbeitsverhältnis ausscheidet.  

(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle 
Urlaubstage aufzurunden.  

(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm 
zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht 
zurückgefordert werden.  
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Mutterschutzgesetz  

Alle Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, genießen während der Schwangerschaft 
und nach der Geburt einen besonderen Schutz. 

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) schützt die schwangere Frau und die Mutter grundsätzlich 
vor Kündigung und in den meisten Fällen auch vor vorübergehender Minderung des 
Einkommens. Es schützt darüber hinaus die Gesundheit der (werdenden) Mutter und des 
Kindes vor Gefahren am Arbeitsplatz. 

Die Mutterschutzfrist beginnt grundsätzlich sechs Wochen vor dem berechneten 
Geburtstermin und endet regulär acht Wochen, bei medizinischen Frühgeburten und 
Mehrlingsgeburten zwölf Wochen nach der Entbindung. Bei medizinischen Frühgeburten, 
also in der Regel bei einem Geburtsgewicht von unter 2.500 Gramm, und seit dem 
Inkrafttreten des neuen Mutterschutzgesetzes am 20.06.2002 auch bei sonstigen vorzeitigen 
Entbindungen verlängert sich die Mutterschutzfrist nach der Geburt um die Tage, die vor der 
Entbindung nicht in Anspruch genommen werden konnten. Somit haben alle 
Arbeitnehmerinnen einen Anspruch auf eine Mutterschutzfrist von insgesamt mindestens 14 
Wochen. 

Weitere wichtige Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes sind, dass im Falle eines 
Beschäftigungsverbotes die werdende Mutter ihren bisherigen Durchschnittsverdienst 
(Mutterschutzlohn) behält. Während der Mutterschutzfristen vor und nach der Geburt und für 
den Entbindungstag sind die Frauen finanziell abgesichert, indem sie Mutterschaftsgeld von 
der Krankenkasse und einen Arbeitgeberzuschuss erhalten. 

Bei der Berechnung des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld sind 
Verdiensterhöhungen, die während der Mutterschutzfristen wirksam werden, zu 
berücksichtigen. Auch den nicht in der gesetzlichen Krankenkasse versicherten schwangeren 
Arbeitnehmerinnen muss ohne Kürzung des Arbeitsentgelts die Freizeit für notwendige 
ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, die nur während der Arbeitszeit möglich sind, gewährt 
werden. Die Mutterschutzfristen und andere mutterschutzrechtliche Beschäftigungsverbote 
zählen bei der Berechnung des Erholungsurlaubs als Beschäftigungszeiten. 

Kleinbetriebe erhalten von der gesetzlichen Krankenkasse 100% der wesentlichen 
Arbeitgeberkosten im Mutterschaftsfall erstattet. 

Die Verpflichtung des Arbeitgebers zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz ergibt sich 
ergänzend aus der Mutterschutzrichtlinienverordnung vom 15. April 1997. 
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Allgemeine Arbeitsbedingungen 

Allgemeine Arbeitsbedingungen (AAB) finden sich vorzugsweise im Arbeitsvertrag oder im 
Tarifvertrag. Allerdings gibt es sie auch in Form einer im Betrieb bekannt gemachten 
Arbeitsordnung. 

Diese dürften nur noch in Form einer schriftlichen Betriebsvereinbarung oder bei einem 
eindeutigen Hinweis im Arbeitsvertrag zulässig sein, da nach § 2 Nachweisgesetz (NachwG) 
dem Arbeitnehmer die wesentlichen Arbeitsbedingungen in Schriftform auszuhändigen sind.  

Auch die Allgemeinen Arbeitsbedingungen unterliegen als Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der arbeitsgerichtlichen AGB-Kontrolle der §§ 305 ff.  Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).  

Allgemeine (tarifliche) Arbeitsbedingungen werden üblicherweise im Manteltarifvertrag 
geregelt. Zu den tariflich geregelten allgemeinen Arbeitsbedingungen gehören etwa 
Bestimmungen über die Dauer und die Verteilung der Arbeitszeit, die Einstellung sowie die 
Kündigungsfrist sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer; außerdem 
Mehrarbeits- und Zeitzuschläge (Nacht-, Spät-, Sonn- und Feiertagsarbeit), 
Arbeitsbereitschaft, Zeugnis, Probezeit, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und 
Sonderurlaub. 

 


